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Ergebnisse auf einen Blick 

Entscheidungsvorschlag der Agentur zur Erfüllung der formalen Kriterien gemäß Prüfbe-

richt (Ziffer 1) 

Die formalen Kriterien sind 

☒ erfüllt 

☐ nicht erfüllt 

 

Entscheidungsvorschlag des Gutachtergremiums zur Erfüllung der fachlich-inhaltlichen 

Kriterien gemäß Gutachten (Ziffer 2) 

Die fachlich-inhaltlichen Kriterien sind 

☒ erfüllt 

☐ nicht erfüllt 
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Kurzprofil des Studiengangs 

Der weiterbildende Masterstudiengang Sustainability Management (MBA) der Leuphana Uni-

versität Lüneburg (im Folgenden Leuphana Universität) wird berufsbegleitend angeboten. Das 

Ziel des Studiengangs ist, Nachhaltigkeit unternehmerisch umzusetzen und mit qualifiziertem 

Wissen, durch eigenaktives und situationsgerechtes Verhalten sowie absichtsvolles Handeln 

(mit oder durch Unternehmen) tiefgreifende Veränderungen zur Beförderung einer nachhaltigen 

Entwicklung in Wirtschaft und Gesellschaft auszulösen. Während des Studiums erfolgt eine 

individuelle fachliche Schwerpunktsetzung durch die Wahl unterschiedlicher Vertiefungsmodule, 

beispielsweise in den Bereichen Sustainable Entrepreneurship, Compliance Management oder 

Sustainable Finance. Der Studiengang wird sowohl in einer Variante mit 60 ECTS-

Leistungspunkten als auch in einer Variante mit 90 ECTS-Leistungspunkten angeboten,  

Der Studiengang basiert auf einem Blended-Learning-Konzept: Präsenzlehre und Selbstlern-

phasen wechseln sich hierbei ab, so werden kollaboratives Lernen, multimediale Lehrangebote 

(z.B. Videos, Webinare, interaktive Selbstchecks) und tutoriell begleitetes Lernen miteinander 

kombiniert. 

Der MBA-Studiengang wird angeboten und organisiert vom Centre for Sustainability Manage-

ment, dem Forschungszentrum für Nachhaltigkeitsmanagement-Themen an der Leuphana Uni-

versität Lüneburg. 

Der MBA Sustainability Management richtet sich an Personen, die Nachhaltigkeit in die Tat um-

setzen wollen und mehr Verantwortung im Unternehmen und in der Gesellschaft anstreben. 

Grundsätzlich ist der Studiengang für Studierende aller Fachrichtungen offen. Bewerberinnen 

und Bewerber ohne wirtschaftswissenschaftliches Studium müssen an einem Vorkurs in „Be-

triebswirtschaftlichen Grundlagen“ teilnehmen. 

 

Zusammenfassende Qualitätsbewertung des Gutachtergremiums 

Der Gesamteindruck des Gutachtergremiums hinsichtlich des Studiengangs ist positiv. In den 

Gesprächen im Rahmen der Begutachtung konnte sich das Gutachtergremium einen vertieften 

Eindruck darüber verschaffen, welche Inhalte und Qualifikationsziele vermittelt werden und 

dass diese dem Masterniveau entsprechen. Das Thema Nachhaltigkeit wird ausführlich und in 

seiner Vielfalt behandelt. So sind u.a. nachhaltige Unternehmensführung, nachhaltiges Innova-

tionsmanagement und nachhaltige Finanzwirtschaft Schwerpunkte in den Modulen.  

Mit den definierten Kompetenzen werden die Absolventinnen und Absolventen nach Meinung 

des Gutachtergremiums hinreichend auf eine qualifizierte Erwerbstätigkeit, wie etwa in der Un-

ternehmensberatung oder zur Führung eines eigenen Unternehmens vorbereitet. 

Das Gutachtergremium begrüßt die umfangreichen Evaluationsmaßnahmen. Dies beinhaltet 

Lehrveranstaltungsevaluationen und die Durchführung von Qualitätszirkeln, die die kontinuierli-

che Weiterentwicklung des Studiengangs gewährleisten. So wurde in dem Verfahren deutlich, 
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dass auf Basis der Evaluationen etwa curriculare Änderungen am Studiengang vorgenommen 

wurden. 

Insgesamt betrachtet das Gutachtergremium das didaktische Konzept des berufsbegleitenden 

Studiengangs als durchdacht und konzeptuell schlüssig. Die Lernumgebung ist geeignet, die 

didaktische Konzeption (Selbststudium mit den Lehrbriefen sowie Webinaren, E-Tutorien, etc.) 

umzusetzen sowie eine individuelle Studienorganisation zu gewährleisten. 

Das Gutachtergremium merkt an, dass der Bereich General Management mit Inhalten wie 

„Quantitative Methoden“ und „Entscheidungslehre“ im Studiengang stärker ausgebaut werden 

könnte.  
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1  Prüfbericht: Erfüllung der formalen Kriterien 

(gemäß Art. 2 Abs. 2 StAkkrStV und §§ 3 bis 8 und § 24 Abs. 3 StudAkkVO) 

 

Studienstruktur und Studiendauer (§ 3 StudAkkVO)  

Sachstand/Bewertung  

Der weiterbildende Masterstudiengang Sustainability Management (MBA) ist in einer Regelstu-

dienzeit von vier Semestern mit 60 ECTS-Leistungspunkten kreditiert. Diese Variante wird für 

Absolvierende eines Erststudiums mit mindestens 240 ECTS-Leistungspunkten empfohlen. 

Zudem besteht die Möglichkeit, den Studiengang in einer Regelstudienzeit von sechs Semes-

tern mit 90 ECTS-Leistungspunkten zu absolvieren. 

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt.  

 

Studiengangsprofile (§ 4 StudAkkVO) 

Sachstand/Bewertung  

Die Studierenden zeigen durch die Abschlussarbeit, dass sie in der Lage sind, innerhalb der 

vorgegebenen Frist, eine Problemstellung auf Basis des erlernten Fachwissen und Metho-

denkompetenz selbstständig und wissenschaftlich im Rahmen eines begrenzten Spezialthemas 

im Bereich Nachhaltigkeitsmanagement zu bearbeiten. Die Abschlussarbeit kann mit Zustim-

mung des Prüfenden als Gruppenarbeit angefertigt werden.  

Der weiterbildende Masterstudiengang ist anwendungsorientiert ausgerichtet, indem er Kennt-

nisse Fähigkeiten zum nachhaltigkeitsbezogen Management gemäß dem aktuellen Stand der 

Forschung verbreitert. (vgl. Selbstbericht S. 6). Dabei wird ein methodisch fundiertes Anwen-

dungswissen aufgebaut, das neben analytischen Fähigkeiten auch inter- und transdisziplinäre 

Ansätze fördert. Hier geht es insbesondere darum, die ökologische und soziale Unterneh-

mensperformance im Einklang mit betriebswirtschaftlichen Zielsetzungen zu verbessern. Dies 

unterstützt die Leuphana Universität durch anwendungsorientierte Lehrformen wie zum Beispiel 

Fallstudien und Praxisworkshops und den Anwendungsbezug in den Prüfungsleistungen (z.B. 

Projektarbeiten). 

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt. 
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Zugangsvoraussetzungen und Übergänge zwischen Studienangeboten (§ 5 StudAkkVO)  

Sachstand/Bewertung  

Die Zugangsvoraussetzungen definiert die Leuphana Universität in der „Ordnung über Zugang 

und Zulassung zu den berufsspezifischen fakultätsübergreifenden weiterbildenden Masterstudi-

engängen der Leuphana Universität Lüneburg“ unter § 4 sowie in der fachspezifischen Anlagen 

dieser geregelt. Die Zugangsvoraussetzungen des  weiterbildenden Masterstudiengang 

Sustainability sind wie folgt:  

 ein einschlägiger Bachelorabschluss oder mindestens gleichwertiger Abschluss  

 für ausländische Studienbewerberinnen und -bewerber: Nachweis von deutschen 

Sprachkenntnissen, nachweisbar durch die DSH-Prüfung oder an der Universität Lüne-

burg definiertes Äquivalent  (entsprechend Niveaustufe C1/C2) 

 eine mindestens zweijährige einschlägige Berufserfahrung, die nach dem ersten berufs-

qualifizierten Studienabschluss erworben wurde 

 die Teilnahme zum Vorkurs „Betriebswirtschaftliche Grundlagen“, wenn kein wirt-

schaftswissenschaftliches Studium abgeschlossen wurde 

 Englischkenntnisse auf dem Niveau B2 (nachgewiesen z.B. durch TOEFL, IELTS, 

CAE/CPE, TOEIC oder Test des universitätseigenen Fremdsprachenzentrums); alterna-

tiver Nachweis durch dokumentierten Aufenthalt von mindestens sechs Monaten im eng-

lischsprachigen Ausland oder englischsprachige Publikationen 

 

Wird die Gesamtanzahl von 300 ECTS-Leistungspunkten nicht erreicht, kann der Nachweis 

entsprechender Qualifikationen alternativ durch  

 die Belegung von weiteren Modulen, um fehlende ECTS-Leistungspunkte bis Ende des 

Weiterbildungsstudiums zu erwerben 

 oder durch Anrechnung von außerhochschulischen bzw. nonformalen- und informellen 

Kenntnissen und Fähigkeiten und durch Brückenmodule im Umfang von bis zu 30 

ECTS-Leistungspunkten absolviert werden.  

Im Falle eines Bewerberüberschusses hat die Universität ein hochschuleigenes Verfahren zur 

Vergabe von Studienplätzen festgelegt. Dabei werden in einem Punktesystem folgende Krite-

rien berücksichtigt: 

 Akademische Leistungen im vorweg abgeschlossenem Studium, max. sechs Punkte 

 Dauer und Leistung einer einschlägigen Leitungs-/Berufstätigkeit, max. vier Punkte 

 Motivation für den Studiengang und nachgewiesenes gesellschaftliches Engagement, 

max. vier Punkte 

 Motivation für das Studium an der Leuphana Universität, Vorstellungen über eine struk-

turierte Studienplanung und eigene realistische Planung der Studienfinanzierung, max. 

vier Punkte 
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Die Entscheidungsfindung findet mittels schriftlichen Verfahrens basierend von eingereichten 

Unterlagen statt. 

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt. 

 

Abschlüsse und Abschlussbezeichnungen (§ 6 StudAkkVO) 

Sachstand/Bewertung  

Die Abschlussbezeichnung des Studiengangs lautet Master of Business Administration (MBA). 

Die Hochschule begründet dies damit, dass der Studiengang eine landesweite, internationale 

und berufserfahrenen Zielgruppe anspricht, die weiterbildend einen berufsbegleitenden Studi-

engang absolviert. Die inhaltliche Ausrichtung liegt auf der Vermittlung von fachlichen, methodi-

schen und sozialen Managementkompetenzen in anwendungsorientierter Form.  

Das jeweilige Diploma Supplement erteilt Auskunft über das dem Abschluss zugrunde liegende 

Studium im Einzelnen und wird stets in der aktuellen Form ausgefüllt. 

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt.  

 

Modularisierung (§ 7 StudAkkVO) 

Sachstand/Bewertung  

Der Studiengang ist vollständig modularisiert und mit einem Leistungspunktesystem ausgestat-

tet. Nahezu alle Module erstrecken sich auf ein Semester. Lediglich das Modul K3 „Gesellschaft 

und Verantwortung“ erstreckt sich auf drei Semester. Die Leuphana Universität begründet dies 

damit, dass die Inhalte des Moduls in drei Teilabschnitte unterteilt sind, die die Studierende zur 

kontinuierlichen Reflexion anregen sollen und die Thematik des gesellschaftlich verantwor-

tungsvollen Handelns vertiefen. 

Die Modulbeschreibungen beinhalten Informationen zu den Inhalten und Qualifikationszielen 

des Moduls, zu Lehr- und Lernformen, zu Voraussetzungen für die Teilnahme, zur Verwendbar-

keit des Moduls, zu Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten entspre-

chend dem European Credit Transfer System, zu ECTS-Leistungspunkten und Benotung, zur 

Häufigkeit des Angebots des Moduls, zum Arbeitsaufwand und zur Dauer des Moduls. 

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt. 
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Leistungspunktesystem (§ 8 StudAkkVO) 

Sachstand/Bewertung  

Der Studiengang umfasst in einer Variante 60 ECTS und einer weiteren Variante 90 ECTS-

Leistungspunkte. Jedem ECTS-Leistungspunkt eine Arbeitsbelastung von 30 Stunden zugeord-

net ist. Es sind 15 ECTS-Leistungspunkte pro Semester vorgesehen.  

Der Bearbeitungsumfang der Abschlussarbeit (in der Regel mit ca. 50 bis 120 Textseiten) be-

trägt 15 ECTS-Leistungspunkte bei einer Bearbeitungsdauer von sechs Monaten. 

Für den Masterabschluss werden unter Einbeziehung des vorangehenden Studiums bis zum 

ersten berufsqualifizierenden Abschluss 300 ECTS-Leistungspunkte benötigt. Um dies zu ge-

währleisten, wird von der Studiengangsleitung mit allen Studierenden, für die das zutrifft, ein 

Learning & Accreditation Agreement abgeschlossen. Demnach haben Studierende die Möglich-

keit, fehlende ECTS-Leistungspunkte zu erhalten, indem beispielsweise weitere Module belegt 

werden, erweiterte Prüfungsleistungen abgelegt oder außerhalb der Universität erworbene 

Kenntnisse und Fähigkeiten angerechnet werden können. 

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt. 

 

Anerkennung und Anrechnung (Art. 2 Abs. 2 StudAkkVO) 

Sachstand/Bewertung  

Die Regelungen zur Anerkennung und Anrechnung von (außer)hochschulisch erbrachten Leis-

tungen finden sich in § 8 der ;Rahmenprüfungsordnung für die berufsbegleitenden fakul-

tätsübergreifenden weiterbildenden Masterstudiengänge der Leuphana Universität Lüneburg“ 

sowie der Anrechnungsleitlinien für beruflich erworbene Kompetenzen und Studien und Prü-

fungsleistungen der Professional School,  Studien und Prüfungsleistungen und zum Erwerb 

zusätzlicher ECTS-Leistungspunkte zur Erfüllung der Zulassungsauflagen (vgl. SD Anlage 8) 

Die Leistungen werden anerkannt, sofern sich in Inhalt, Umfang und Anforderungen von denje-

nigen eines Moduls des Studiengangs, nicht wesentlich von unterscheiden. Bei der Anerken-

nung werden i.d.R. die Noten übernommen, falls die Notensysteme vergleichbar sind. Außer-

hochschulisch erworbene Kompetenzen und Fähigkeiten können zu maximal 50 Prozent in 

Form von ECTS-Leistungspunkten angerechnet werden, wenn sie in Inhalt und Form äquivalent 

zum des Teils des Studiums gleichwertig sind. 

 

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt. 
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2 Gutachten: Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien 

2.1 Schwerpunkte der Bewertung / Fokus der Qualitätsentwicklung 

Die Leuphana Universität gibt an, dass seit der vergangenen Reakkreditierung Maßnahmen in 

unterschiedlichen Ebenen durchgeführt wurden. 

Dies betrifft eine Weiterentwicklung auf fachlich-inhaltlicher Ebene. Laut Angaben im Selbstbe-

richt wurden im Laufe der vergangenen Jahre die Lehrinhalte der Module aktualisiert und auf 

Basis studentischer Themenwünsche neue Inhalte wie das Modul V5 „Compliance Manage-

ment“ aufgenommen, während Module wie „Corporate Social Responsibility“, „Energie- und 

Ressourcenmanagement“ und „Information Management“ gestrichen wurden. Mit der zum neu-

en Akkreditierungszeitraum anstehenden Änderung der fachspezifischen Anlage zur Rahmen-

prüfungsordnung werden zusätzliche relevante Inhalte des Nachhaltigkeitsmanagements in das 

Curriculum aufgenommen (z.B. Nachhaltigkeitsmanagement und Digitalisierung). Um eine grö-

ßere fachliche Themenvielfalt anbieten zu können, werden regelmäßig Extra-Webinare angebo-

ten, in denen aktuelle Themen zum Nachhaltigkeitsmanagement vorgestellt und diskutiert wer-

den. Das Webinar-Format wird in Evaluationen als besonders geeignete Form des interaktiven 

Lernens von den Studierenden genannt und deshalb zunehmend in den Modulen eingesetzt, 

z.B. als „Startschuss-Webinar“ (vgl. Selbstbericht, S.10). 

Zudem wurde das Studienprogramm auf didaktischer Ebene weiterentwickelt. So wurde im Jahr 

2014 der Online-Lehrbetrieb auf die Lernplattform Moodle umgestellt. Gestärkt wurden auch 

Peer-to-Peer-Prüfformate, die nun im Komplementärmodul K2 regelmäßig zum Einsatz kom-

men. Im Modul K1 wurde eine neue Lerneinheit Peer-to-Peer-Coaching und Kommunikation 

eingebunden (vgl. Selbstbericht, S.10). 

Das Angebot des Medienzentrums der Universität wurde in Hinblick auf elektronische Lizenzen 

erweitert. Weiterhin wurde das Masterarbeitsmodul zur Unterstützung der Studierenden mehr-

fach komplett überarbeitet und ist mit einer Lehrperson verknüpft, die das Masterarbeitspropo-

sal betreut. Außerdem können die Studierenden zweimal im Jahr das Angebot der „Masterar-

beitswoche“ der Professional School nutzen, in der vor Ort Schreibtechniken erlernt werden und 

ein fachlicher Austausch mit Kommilitoninnen und Kommilitonen möglich ist. 

Seit Sommer 2019 ist eine Selbsteinschreibung in Module über die Lernplattform möglich. Über 

des Prüfungssystem „Quantitative Impact Study“ (QIS) können Studierende ab dem 15. Jahr-

gang online eine Gesamtzusammenstellung ihrer bisher erbrachten Leistungen erhalten sowie 

eine Studienverlaufsbescheinigung ausdrucken. 

Darüber hinaus wurde die bisher zusätzlich vorgesehene Vollzeit-Variante des Studiengangs 

gestrichen. 
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2.2 Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien 

(gemäß Art. 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 StAkkrStV i.V. mit Art. 4 Abs. 3 Satz 2a StAkkrStV und §§ 11 bis 16; §§ 19-

21 und § 24 Abs. 4 StudAkkVO) 

Qualifikationsziele und Abschlussniveau (§ 11 StudAkkVO) 

Sachstand  

Die Qualifikationsziele basieren laut Selbstbericht auf drei zentralen Pfeilern: 

1. Anwendungsorientierter Erwerb und Vertiefung der Kenntnisse in der Betriebswirtschaft und 

Managementlehre einschließlich eines Verständnisses für die ökonomischen, rechtlichen und 

gesellschaftlichen Grundlagen der Unternehmensführung sowie aller relevanten betrieblichen 

Funktionsbereiche. 

2. Aufbau eines wissenschaftlich fundierten und praxisrelevanten Wissens zur Nachhaltigkeit 

und zur Förderung einer ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltigen Entwicklung im Rah-

men betrieblicher Entscheidungen, Strategien und Maßnahmen. 

3. Weiterentwicklung überfachlicher Kompetenzen und damit auch der Persönlichkeitsentwick-

lung. Hierzu zählen Fähigkeiten im Selbst- und Zeitmanagement, Methoden- und Sozialkompe-

tenz sowie die Fähigkeit zur Nutzung und Mitgestaltung von Organisationsstrukturen und Netz-

werken im gesellschaftlichen Umfeld. In diesem Bereich sollen die Komplementärmodule einen 

zentralen Bereich des Lernens darstellen.  

Aufbauend auf der Bachelor-Ebene wird eine Wissensverbreitung und -vertiefung angestrebt, 

die die Studierenden in die Lage versetzen soll, Besonderheiten, Grenzen, Terminologien und 

Lehrmeinungen des Nachhaltigkeitsmanagements zu definieren und zu interpretieren. Laut 

Selbstbericht vertiefen die Studierenden ihr Wissen zur Entwicklung, Anwendung bzw. zur Um-

setzung eigenständiger Ideen und setzen dafür die spezifischen Methoden und Techniken des 

Faches geplant und zielgerichtet zur Lösung komplexer Aufgaben und Probleme in dynami-

schen Umfeldern ein (vgl. S. 12). Nach dem Abschluss verfügen sie demnach über ein umfas-

sendes und kritisches Verständnis auf dem neuesten Stand des Wissens im gesamten The-

menfeld sowie detailliertes Verständnis in mindestens zwei Spezialgebieten des Nachhaltig-

keitsmanagements. Diskussionen, Webinare und Peer-Aufgaben im Studienverlauf beziehen 

den beruflichen Erfahrungshintergrund der Studierenden in das Lernen ein und sollen individu-

elle Hintergründe für die Lerngemeinschaft berücksichtigen. Bei der Abschlussarbeit sollen die 

Studierenden eine aktuelle Nachhaltigkeitsmanagement-Fragestellung aus ihrer beruflichen 

Praxis auswählen und diese mit einer aktuellen Forschungsfrage aus diesem Bereich verknüp-

fen. 

Im Modul K3 „Gesellschaft und Verantwortung“ wird auch auf die künftige zivilgesellschaftliche, 

politische und kulturelle Rolle der Absolventinnen und Absolventen eingegangen. Zudem soll es 

die Befähigung zum kritischen Denken fördern. 
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Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Während der Begutachtung kam das Gutachtergremium in den Gesprächsrunden mit der Stu-

diengangsleitung, den Dozierenden und Studierenden zu der Einschätzung, dass die Qualifika-

tionsziele des Studiengangs Masterniveau haben und die angestrebten Lernergebnisse erreicht 

werden. Die Qualifikationsziele und die angestrebten Lernergebnisse sind klar formuliert und 

tragen den Zielen der wissenschaftlichen Befähigung nachvollziehbar Rechnung.  

Die Persönlichkeitsentwicklung wird in den Komplementär-Modulen, z.B. im Modul K3 „Gesell-

schaft und Verantwortung“ gefördert. Zudem umfasst es die künftige zivilgesellschaftliche, poli-

tische und kulturelle Rolle der Absolventinnen und Absolventen.  

Das Gutachtergremium ist der Auffassung, dass die beruflichen Hintergründe der Studierenden 

im Studiengang thematisiert werden. Die Studierenden, Absolventinnen und Absolventen gaben 

während der Begutachtung an, dass auf ihre beruflichen Erfahrungen unterschiedlich in den 

Modulen zurückgegriffen wird. Gerade für Studierende mit eher wenig Berufserfahrung sollte 

nach Ansicht des Gutachtergremiums ein höherer Mehrwert durch den Austausch mit Kommili-

toninnen und Kommilitonen aus dem weiterbildenden Studiengang entstehen. Dies bezieht sich 

vor allem auf Module, in denen für die Bearbeitung der Lehrmaterialien ein hohes Maß an beruf-

licher Erfahrung notwendig ist (z.B. das Modul F1 „Grundlagen des Nachhaltigkeitsmanage-

ments“). Hier sollte die Leuphana Universität durch geeignete Lehr- und Lernformen und z.B. 

das Bilden von Arbeitsgruppen, in denen Studierende mit unterschiedlichen Berufserfahrungen 

vertreten sind, den Austausch der Studierenden untereinander fördern. 

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 

Das Gutachtergremium gibt folgende Empfehlung: Die Leuphana Universität sollte durch geeig-

nete Lehr- und Lernformen den Austausch der Studierenden bzgl. ihrer beruflichen Erfahrungen 

stärker berücksichtigen. 

 

Schlüssiges Studiengangskonzept und adäquate Umsetzung (§ 12 StudAkkVO) 

Curriculum (§ 12 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 und 5 StudAkkVO) 

Sachstand  

Die nachfolgende Abbildung des Curriculums gibt eine Übersicht über die Studienstruktur: 
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Modulübersicht Sustainability Management (MBA) - 60 CP 

     Modul 
Nr. 

Modul Credit 
Points 

Semester Prüfungsform 

K1 SuM Person & Interaktion 5 SoSe 1 Hausarbeit  
oder  

1 Projektarbeit 

K2 SuM Organisation & Veränderung 5 WiSe 1 Hausarbeit  
oder  

1 Projektarbeit 

K3 SuM Gesellschaft & Verantwortung 5 SoSe und WiSe 1 Portfolioprüfung 

F1 SuM Grundlagen des Nachhaltigkeitmanagements 5 Erstes Semester 1 Hausarbeit  
oder  

1 Projektarbeit 

F2 SuM Perspektiven des Nachhaltigkeitsmanagements 5 SoSe 1 Hausarbeit  
oder  

1 Projektarbeit 

F3 SuM Rahmenbedingungen des Nachhaltigkeitsmana-
gements 

5 WiSe 1 Hausarbeit  
oder  

1 Projektarbeit 

F4 SuM Umsetzung des Nachhaltigkeitsmanagements 5 WiSe 1 Studienleistung und 
1 Portfolioprüfung 

Zwei Module aus V1-V11 sind zu wählen. Die Inhalte „Innovation Management“, „Open Innovation” und „Sustainable Product & 
Service Design“ werden in Englisch angeboten. 

V1 SuM Nachhaltiges Innovationsmanagement 5 SoSe 1 Hausarbeit  
oder  

1 Projektarbeit 

V2 SuM Nachhaltigkeitsmarketing 5 WiSe 1 Hausarbeit  
oder  

1 Projektarbeit 

V3 SuM Nachhaltiges Ressourcenmanagement 5 WiSe 1 Hausarbeit  
oder  

1 Projektarbeit 

V4 SuM Sustainable Entrepreneurship & Gründung 5 WiSe 1 Hausarbeit  
oder  

1 Projektarbeit 

V5 SuM Compliance Management 5 WiSe 1 Hausarbeit  
oder  

1 Projektarbeit 

V6 SuM Sustainable Finance 5 WiSe 1 Hausarbeit  
oder  

1 Projektarbeit 

V7 SuM Nachhaltigkeitsmanagement & Digitalisierung 5 WiSe 1 Hausarbeit  
oder  

1 Projektarbeit 

V8 SuM Nachhaltigkeitsbewertung & -kommunikation 5 SoSe 1 Hausarbeit  
oder  

1 Projektarbeit 

V9 SuM Nachhaltiges Lieferkettenmanagement 5 SoSe 1 Hausarbeit  
oder  

1 Projektarbeit 

V10 SuM Grundlegende Fälle des Nachhaltigkeitsmanage-
ments 

5 WiSe 1 Hausarbeit  
oder  

1 Projektarbeit 

V11 SuM Weiterführende Fälle des Nachhaltigkeitsmanage-
ments 

5 WiSe 1 Hausarbeit  
oder  

1 Projektarbeit 

MA SuM Masterarbeit 15 letztes Semester Masterarbeit 

Summe 60     
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Modulübersicht Sustainability Management (MBA) - 90 CP 

     Modul 
Nr. 

Modul Credit 
Points 

Semester Prüfungsform 

K1 SuM Person & Interaktion 5 SoSe 1 Hausarbeit  
oder  

1 Projektarbeit 

K2 SuM Organisation & Veränderung 5 WiSe 1 Hausarbeit  
oder  

1 Projektarbeit 

K3 SuM Gesellschaft & Verantwortung 5 SoSe und WiSe 1 Portfolioprüfung 

F1 SuM Grundlagen des Nachhaltigkeitmanagements 5 Erstes Semester 1 Hausarbeit  
oder  

1 Projektarbeit 

F2 SuM Perspektiven des Nachhaltigkeitsmanagements 5 SoSe 1 Hausarbeit  
oder  

1 Projektarbeit 

F3 SuM Rahmenbedingungen des Nachhaltigkeitsmana-
gements 

5 WiSe 1 Hausarbeit  
oder  

1 Projektarbeit 

F4 SuM Umsetzung des Nachhaltigkeitsmanagements 5 WiSe 1 Studienleistung und 
1 Portfolioprüfung 

Sechs Module aus V1-V11 sind zu wählen. Die Inhalte „Innovation Management“, „Open Innovation” und „Sustainable Product 
& Service Design“ werden in Englisch angeboten. 

V1 SuM Nachhaltiges Innovationsmanagement 5 SoSe 1 Hausarbeit  
oder  

1 Projektarbeit 

V2 SuM Nachhaltigkeitsmarketing 5 WiSe 1 Hausarbeit  
oder  

1 Projektarbeit 

V3 SuM Nachhaltiges Ressourcenmanagement 5 WiSe 1 Hausarbeit  
oder  

1 Projektarbeit 

V4 SuM Sustainable Entrepreneurship & Gründung 5 WiSe 1 Hausarbeit  
oder  

1 Projektarbeit 

V5 SuM Compliance Management 5 WiSe 1 Hausarbeit  
oder  

1 Projektarbeit 

V6 SuM Sustainable Finance 5 WiSe 1 Hausarbeit  
oder  

1 Projektarbeit 

V7 SuM Nachhaltigkeitsmanagement & Digitalisierung 5 WiSe 1 Hausarbeit  
oder  

1 Projektarbeit 

V8 SuM Nachhaltigkeitsbewertung & -kommunikation 5 SoSe 1 Hausarbeit  
oder  

1 Projektarbeit 

V9 SuM Nachhaltiges Lieferkettenmanagement 5 SoSe 1 Hausarbeit  
oder  

1 Projektarbeit 

V10 SuM Grundlegende Fälle des Nachhaltigkeitsmanage-
ments 

5 WiSe 1 Hausarbeit  
oder  

1 Projektarbeit 

V11 SuM Weiterführende Fälle des Nachhaltigkeitsmanage-
ments 

5 WiSe 1 Hausarbeit  
oder  

1 Projektarbeit 

T SuM Transfer-Nachhaltigkeitsprojekt 10 letztes Semester 1 Projektarbeit 
oder 

1 Portfolioprüfung 

MA SuM Masterarbeit 15 letztes Semester Masterarbeit 

Summe 90     
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In der Regel besteht jedes Modul aus fünf sich inhaltlich ergänzenden Lerneinheiten. In der 60 

ECTS-Punkte-Variante müssen insgesamt neun Module (vier Fachmodule, zwei Vertiefungs-

module und drei komplementäre Module) erfolgreich absolviert werden sowie eine Abschluss-

arbeit verfasst werden. In der 90 ECTS-Punkte-Variante sind es insgesamt 14 Module (vier 

Fachmodule, sechs Vertiefungsmodule, ein Transfer-Nachhaltigkeitsprojekt und drei komple-

mentäre Module). 

Für alle Studierenden ohne betriebswirtschaftliche Vorkenntnisse wird der Vorbereitungskurs 

„Betriebswirtschaftliche Grundlagen“ verpflichtend angeboten. In diesem Modul werden die zur 

Führung eines Unternehmens notwendigen betriebswirtschaftlichen Grundlagen und kaufmän-

nischen Kenntnisse und Methoden erworben.  

Das Fachmodul F1 „Grundlagen des Nachhaltigkeitsmanagements“ vermittelt einen Überblick 

der Kernbereiche des Studiengangs, wie zentrale Begriffe und Konzepte des Themenfeldes und 

bildet die Grundlage für das weitere Studium. Im Fachmodul F2 „Perspektiven des Nachhaltig-

keitsmanagements“ soll ein vertieftes Verständnis für die Sichtweisen und Handlungsmodi zur 

Bewältigung der ökologischen, sozialen und langfristig ökonomischen Herausforderungen von 

Unternehmen entwickelt werden. Das Fachmodul F3 „Rahmenbedingungen des Nachhaltig-

keitsmanagements“ lehrt die ökonomischen, politischen, kulturellen, rechtlichen und technologi-

schen Rahmenbedingungen von einer nachhaltigen Unternehmensführung. Das Fach- und Ab-

schlussmodul F4 „Umsetzung des Nachhaltigkeitsmanagements“ soll die Anwendungsperspek-

tive des Nachhaltigkeitsmanagements vertiefen und es mit Ansatzpunkten einer operativen 

Umsetzung zum Erreichen von Wettbewerbsvorteilen verknüpfen. Der MBA-

Abschlussworkshop im Unternehmen bildet den praxisbezogenen Abschluss des Studiums und 

ist Teil des Moduls F4, in dem Nachhaltigkeitskonzepte entwickelt werden. Vor Ort erarbeiten 

die Studierenden im Team in Abstimmung mit Unternehmensvertretern Analysen und Lösun-

gen. Sie präsentieren ihre Ergebnisse vor einer Expertenjury und dokumentieren sie in einem 

Abschlussbericht. Studierende der 90 ECTS-Punkte-Variante belegen zusätzlich das Modul 

„Transfer-Nachhaltigkeitsprojekt“. In diesem Modul soll ein reales Vorhaben im Bereich Nach-

haltigkeitsmanagement geplant, durchgeführt und die Erkenntnisse kritisch reflektiert werden. 

Aus den Vertiefungsmodulen können Module ausgewählt und frei kombiniert werden. Studie-

rende des 60 ECTS-Punkte-Programms müssen zwei Module, Studierende des 90 ECTS-

Punkte-Programms sechs Module belegen. Im Vertiefungsmodul V1 „Nachhaltiges Innovati-

onsmanagement“ werden die Rolle technologischer Neuerungen für eine nachhaltige Entwick-

lung sowie Ansätze der systematischen Steuerung von Innovationen – vom Ideenmanagement 

bis zur Entwicklung marktfähiger Produkte und Dienstleistungen behandelt. Das Vertiefungs-

modul V2 „Nachhaltigkeitsmarketing“ soll für die besonderen Ansprüche und Herausforderun-

gen des Nachhaltigkeitsmarketings sensibilisieren und dazu befähigen, sowohl strategische 

Fragen des Nachhaltigkeitsmarketings zu beantworten als auch einen erweiterten Marketing-

Mix operativ einzusetzen. Das Vertiefungsmodul V3 „nachhaltiges Ressourcenmanagement“ 

soll Besonderheiten und Perspektiven aufzeigen und für geopolitische Macht- und Konfliktsitua-

tionen sensibilisieren. Das Vertiefungsmodul V4 „Sustainable Entrepreneurship & Gründung“ 
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soll Grundlagen und praxisbezogenes Wissen sowohl für unternehmerisches Denken in Orga-

nisationen und für eigene Gründungsvorhaben vermitteln. Das Vertiefungsmodul V5 „Compli-

ance Management“ soll erarbeiten, wie Organisationen dem Anspruch von Compliance gerecht 

werden und wie Compliance auszugestalten ist. Das Vertiefungsmodul V6 „Sustainable Finance 

Nachhaltigkeitsaspekte“ soll die Berührungspunkte zwischen Finanzwirtschaft und Nachhaltig-

keit näherbringen. Mechanismen der Kapitalmärkte und Charakteristika nachhaltiger Investiti-

ons-, Finanzierungs- und Anlageentscheidungen werden vermittelt. Das Vertiefungsmodul V7 

„Nachhaltigkeitsmanagement & Digitalisierung“ soll den Studierenden Wissen zur unternehme-

rischen Verantwortung im digitalen Zeitalter, zu Spannungsfeldern von Digitalisierung und 

Nachhaltigkeit sowie zu Stakeholder-Ansprüchen in einer sich wandelnden Welt vermitteln. Im 

Vertiefungsmodul V8 „Nachhaltigkeitsbewertung & -kommunikation“ sollen Kenntnisse zu rele-

vanten Informationsprozessen und Ansätze zur Bewertung der Umwelt- und Nachhaltigkeitswir-

kungen eines Unternehmens erworben werden. Weiterhin werden in dem Modul V9 „Nachhalti-

ges Lieferkettenmanagement“, das ab 2022 angeboten wird, Herausforderungen globaler Wert-

schöpfungsketten insbesondere in Bezug auf die Sicherstellung von Menschenrechten und 

Umweltschutz thematisieren. Die Vertiefungsmodule V10 „Grundlegende Fälle des Nachhaltig-

keitsmanagements“ und V11 „Weiterführende Fälle des Nachhaltigkeitsmanagements“ behan-

deln Fallstudien eines kleinen oder mittleren Unternehmens der Nahrungsmittelbranche.  

Die komplementären Module sollen individuelle Management- und Methodenkompetenzen 

vermitteln, die laut Studienbroschüre (vgl. S. 11) im Zusammenhang mit Nachhaltigkeits- und 

CSR-Themen besonders wichtig sind. Das Komplementäre Pflichtmodul K1 „Person & Interak-

tion“ soll Methoden und Inhalte angewandter BWL sowie angrenzender Disziplinen und ent-

sprechende Soft Skills vermitteln. Ein besonderer Fokus liegt auf den Themen Selbstwirksam-

keit, wissenschaftliches Arbeiten und Methodenkompetenzen. Das Modul K2 „Organisation & 

Veränderung“ soll Sozialkompetenzen stärken und Ansatzpunkte zeigen, um formal organisierte 

soziale Systeme im Tätigkeitsbereich leistungsfähiger zu gestalten, insbesondere im Bereich 

Managementtechniken sowie dem Qualitäts- und Personalmanagement. Im komplementären 

Pflichtmodul K3 „Gesellschaft & Verantwortung“ geht es um den Ausbau von Kompetenzen als 

verantwortungsvolle Führungskraft, indem Management auf der Führungs-, Organisations- und 

Gesellschaftsebene reflektiert wird.  

Im Rahmen der Abschlussarbeit wird eine selbst gewählte Problemstellung aus dem Bereich 

des Nachhaltigkeitsmanagement, anhand erlernter wissenschaftlicher Methoden selbstständig 

bearbeitet.  

Die Studiengangsbezeichnung „Sustainability Management“ soll die Ausrichtung auf Manage-

mentfragen im Zusammenhang mit einer nachhaltigen Unternehmensführung verdeutlichen. Es 

soll eine Managementperspektive eingenommen werden, die darauf abzielt, die ökologischen, 

sozialen und ökonomischen Aspekte eines Unternehmens zu messen, zu analysieren und zu 

verbessern. Die Bezeichnung des Studienprogramms soll den spezifischen, konsequent in allen 

Modulen umgesetzten Nachhaltigkeitsmanagement-Fokus auf betriebswirtschaftliche bzw. ma-

nagementbezogene Themen verdeutlichen. Die Abschlussbezeichnung „Master of Business 
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Administration“ wurde aufgrund des weiterbildenden Profils und der wirtschaftswissenschaftli-

chen Orientierung des Programms gewählt. 

Folgende Lehr- und Lernformen werden im Studiengang eingesetzt: 

 Studienbriefe bilden in zahlreichen Modulen die Basis der Wissensvermittlung. In jeder 

Lerneinheit steht ein Studienbrief im Umfang von 80-120 Seiten zur Verfügung, der di-

daktisch speziell aufbereitet ist. 

 Lehrvideos vermitteln in vortragsähnlicher Form systematisches Wissen und veran-

schaulichen dieses anhand von Beispielen. 

 Vertonte Power-Point-Präsentationen eignen sich ähnlich wie Lehrvideos zur Wissens-

vermittlung, hierbei wird eine Präsentation von Lehrenden durch einen erklärenden Be-

gleittext ergänzt. 

 In Fallstudien bearbeiten die Studierenden anwendungsorientierte Beispiele. Dadurch 

werden anwendungsbezogene Fertigkeiten, Argumentationsstärke sowie wissenschaftli-

ches Denken gleichermaßen trainiert. 

 Diskussionsaufgaben werden vom Lehrenden bzw. dem E-Tutor angeregt und unter-

stützt. Sie ermöglichen den fachbezogenen Austausch zu aktuellen Themen. 

 Fakultative Übungsaufgaben werden zu Fallbeispielen oder realen Problemen der Be-

rufspraxis des Studierenden gestellt. Auch Teamaufgaben sind als Übungsaufgaben 

denkbar.  

 Mit Selbstchecks können Studierende anhand vorgefertigter Fragen ihr Wissen testen 

und erhalten automatisches Feedback. Sie sind nur dem jeweiligen Studierenden zu-

gänglich und können beliebig oft wiederholt werden.  

 Webinare werden von Lehrenden sowohl zur Vertiefung spezifischer Inhalte von 

Lerneinheiten, zum interaktiven Austausch als auch extracurricular als Zusatzangebot zu 

aktuellen Themen durchgeführt. 

 In Präsenzseminaren werden überfachliche Kompetenzen und spezifische Fertigkeiten 

(z.B. Verhandlungsführung, Rhetorik) trainiert – in der Regel mit Hilfe von Rollenspielen 

oder Videofeedback.  

 Studierende erhalten eine Einführung in das Peer-to-Peer-Coaching, um Formen und 

Möglichkeiten der kollegialen Beratung kennenzulernen und die Potenziale der Studien-

gruppe zu nutzen. Peer-to-Peer-Elemente werden z.B. bei Prüfungen mit gegenseitiger 

Kommentierung vor der Einreichung beim Lehrenden in der Fernlehre genutzt. 

 Im Transfer-Nachhaltigkeitsprojekt arbeiten die Studierenden selbständig an einem Pro-

jekt im eigenen Unternehmen und wenden Methoden des Projektmanagements an. Zu-

dem soll die Reflexionsübung für die Verbindung von Praxis und Theorie sorgen. 

 In einem einwöchigen Praxisworkshop bearbeiten die Studierenden in der Abschluss-

phase des Studiums in Teams reale Problemstellungen in einem Unternehmen bzw. ei-

ner Organisation, die abschließend vor einer Jury aus Vertretern des Praxispartners 

präsentiert wird.  
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Durch das Blended-Learning-Konzept wird eine Individualisierung von Lernprozessen ermög-

licht: Die Studierenden entscheiden, wie, in welcher Reihenfolge und wann sie sich mit den 

Lehrangeboten auseinandersetzen. Die Lehrmaterialien sind in einen Pflichtteil und einen wei-

terführenden Teil gegliedert, sodass die Studierenden nach Interesse und beispielsweise beruf-

lichen Erfordernissen eigenständig relevante Themen vertiefen können. Durch Diskussionsforen 

haben die Studierenden die Möglichkeit, eigene Themen und Fragestellungen in die Lehre ein-

zubringen, auf die die Lehrenden innerhalb von 2-3 Werktagen reagieren. Kurzfristig von den 

Studierenden angefragte Lehrformate, z.B. weiterführende Webinare zu einzelnen Themen ei-

nes Moduls, sollen innerhalb des laufenden Betreuungszeitraums in Abstimmung mit den jewei-

ligen Lehrenden umgesetzt werden. Falllösungen zu Übungsaufgaben werden von den Studie-

renden im Rahmen der Lehre in Webinarformaten präsentiert. In Gruppenaufgaben und Peer-

to-Peer-Coaching-Formaten sollen kollaborative Lehr- und Lernprozesse gestärkt werden. Die 

Studierenden und Alumni bringen ihre fachliche Expertise und ihre unterschiedlichen berufli-

chen Erfahrungen regelmäßig in Form von Fachvorträgen z.B. bei der Einführungspräsenz oder 

den jährlichen Home Coming Days, aber auch in Form von Webinaren in das Studium ein. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Das Gutachtergremium sieht das Erreichen der Qualifikationsziele durch die Vermittlung der 

Inhalte im Curriculum als erfüllt an. Der Studiengang ist logisch aufgebaut und deckt den Be-

reich des Nachhaltigkeitsmanagements in seiner Vielfalt überzeugend ab. So werden den Stu-

dierenden zunächst die Grundlagen im Nachhaltigkeitsmanagement gelehrt. Im weiteren Stu-

dienverlauf wird der Bereich Nachhaltigkeit nach Ansicht des Gutachtergremiums außeror-

dentlich detailliert behandelt, so etwa in Bezug auf die Themengebiete Marketing, Ressourcen-

management, Entrepreneurship, Compliance und Finance. Damit korrespondiert die Studien- 

und Abschlussbezeichnung mit dem vermittelten Inhalt.  

Die für einen MBA vorausgesetzten Lehrinhalte aus dem Bereich General Management werden 

aus Sicht des Gutachtergremiums zwar im weitesten Sinne vermittelt, angeregt wird jedoch, 

dass Lehrinhalte wie „Quantitative Methoden“ und „Entscheidungslehre“ noch stärker berück-

sichtigt werden. Im Grundsatz entspricht die Abschlussbezeichnung den Qualifikationszielen. 

Weiterhin empfiehlt das Gutachtergremium, die Methodenkompetenz in den Komplementärmo-

dulen im Curriculum stärker nach fachlichen Lehrinhalten auszurichten. Das Pflichtmodul K1 

„Person und Interaktion“ behandelt vorwiegend kommunikationswissenschaftliche Methoden. 

Es werden überproportional geisteswissenschaftliche Schwerpunkte in den Modulen gesetzt, 

wie etwa Modelle zur Förderung des Mitarbeiterengagements oder betriebliche Anreizsysteme. 

Das Gutachtergremium regt an, die Studieninhalte mehr mit Inhalten aus den Bereichen Recht, 

Ökonomie, Einkauf/Logistik, Wirtschaftsrecht, Wertschöpfungsmanagement zu unterfüttern so-

wie quantitative Methoden und Modelle und deren praktische Anwendung zu vermitteln. 

Das Gutachtergremium begrüßt die Vielfalt an Lehr- und Lernformen, die der Studienform des 

Blended Learning entspricht. Durch den Einsatz von regelmäßig angebotenen Webinaren zum 

wissenschaftlichen Arbeiten, Veranstaltungen (u.a. „Selbstmanagement“, „Peer-to-Peer-
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Coaching, „Präsentation & Rhetorik“) auf den Online-Plattformen „Moodle“ und „Zoom“ wird 

eine große Bandbreite der Online-Formate genutzt. Diese unterschiedlichen Lehr- und Lernfor-

men ermöglichen zudem ein studierendenzentriertes Lehren und Lernen, wodurch die Studie-

renden aktiv in die Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen einbezogen werden.  

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 

Das Gutachtergremium gibt folgende Empfehlungen:  

Die Inhalte des Bereichs General Management sollten durch die Einbeziehung von Lehrinhalten 

wie „Quantitative Methoden“ und „Entscheidungslehre“ stärker ausgebaut werden. 

Die Methodenkompetenz in den Komplementärmodulen sollte stärker nach den fachlichen In-

halten ausgerichtet werden. 

 

Mobilität (§ 12 Abs. 1 Satz 4 StudAkkVO) 

Sachstand  

Das Studiengangskonzept schafft Rahmenbedingungen zur Förderung der studentischen Mobi-

lität, die den Studierenden einen Aufenthalt an anderen Hochschulen ohne Zeitverlust ermögli-

chen. Grundlage für die Prüfung einer Anerkennung ist die Anrechnungsleitlinie für beruflich 

erworbene Kompetenzen sowie die Anrechnungsleitlinie für Studien- und Prüfungsleistungen. 

Diese bilden die Basis, entsprechende Inhalte und deren Umfang zu vergleichen. 

Es bestehen auf Hochschulebene Austausch- und Mobilitätsprogramme mit mehr als 100 Part-

nerhochschulen. Die Leuphana Universität hat Partneruniversitäten im europäischen und im 

außereuropäischen Ausland. Im Rahmen des Erasmus-Plus Programms werden Studienauf-

enthalte an europäischen Partnerhochschulen und studienbezogene Praktika im europäischen 

Ausland gefördert. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Ein Auslandsaufenthalt kann den Studierenden bei Bedarf ermöglicht werden und ist ohne Zeit-

verlust durchführbar. Das Gutachtergremium erachtet die hochschulischen Maßnahmen zur 

Förderung der Mobilität unter Berücksichtigung der berufsbegleitenden Studiengangsform für 

angemessen. Aufgrund der berufsbegleitenden Studienform war und ist das Interesse der Stu-

dierendenschaft hinsichtlich eines Auslandsaufenthalts nicht hoch, da sie beruflich und privat 

eingespannt sind. Hinzu kommt, dass ein Teil der Studierendenschaft sich beispielsweise aus 

beruflichen Gründen bereits im Ausland befindet.  

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 
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Personelle Ausstattung (§ 12 Abs. 2 StudAkkVO) 

Sachstand  

Alle Lehrenden der Kernfächer verfügen über einschlägige Promotion und anschließende Pra-

xis- und Lehrtätigkeiten und/oder sind durch Forschungs- und Lehrtätigkeiten im Rahmen einer 

Habilitation fachlich ausgewiesen (vgl. Selbstbericht S.15). Es werden insgesamt 33 Lehrende 

im Studiengang eingesetzt, davon fünf haupt- und 28 nebenamtliche Lehrende. Die Lehrenden 

ohne Promotion oder Habilitation sind erfahrene Praktiker, die vor allem in Lerneinheiten mit 

Schwerpunkt Vermittlung praxisorientierter Fähigkeiten lehren. Sie sind insbesondere qualifi-

zierte Coaches, Trainerinnen und Trainer oder Beraterinnen und Berater, die mindestens ein 

Berufsexamen und einschlägige Zertifizierungen erfolgreich abgelegt haben (vgl. Selbstbericht, 

S.15). Die Leuphana Universität gibt an, dass die pädagogische Eignung des Lehrpersonals 

regelmäßig durch eine studentische Lehrveranstaltungsevaluation bewertet wird.  

Das wissenschaftliche Personal der Leuphana Professional School hat Anspruch auf interne 

sowie externe Weiterbildungsmaßnahmen. Die Leuphana Universität bietet ihren Mitarbeiten-

den ein breites Angebot an zielgruppenspezifischen und bedarfsorientierten Weiterbildungen 

an. Diese reichen von Rhetorik- und Englischkursen über Angebote zum Selbstmanagement 

und Gesprächen in Konfliktsituationen zu Führungsseminaren. Darüber hinaus gibt es externe 

Angebote, wie das hochschulübergreifende Weiterbildungsprogramm. Die Leuphana Universität 

bietet darüber hinaus regelmäßig hochschuldidaktische Fortbildungen an, z. B. zur Gestaltung 

von Vorlesungen und Übungen oder interdisziplinären Lehrveranstaltungen. Einen Schwerpunkt 

bilden Angebote zum Medieneinsatz und E-Learning. 

Auf administrativer Ebene spiegelt sich laut Selbstbericht (vgl. S.16) die Zusammenarbeit der 

Lehrenden zur Weiterentwicklung des Studiengangs z.B. in Zulassungs- und Prüfungsaus-

schüssen, in Studienkommissionen zur Beratung von Ordnungen sowie fachspezifischen Anla-

gen wider. Im Rahmen der Weiterbildung findet neben der genannten Zusammenarbeit im Be-

reich von Ausschüssen und Kommissionen auch in der sog. „AG Weiterbildung“ der Professio-

nal School ein intensiver Erfahrungsaustausch zwischen Studiengangsleitungen und Studien-

koordinatorinnen und -koordinatoren statt.  

Die Verbindung zwischen Forschung und Lehre ist dahingehend sichergestellt, indem von den 

33 Lehrpersonen 20 Lehrende in der Forschung aktiv sind und aktuelle Veröffentlichungen bei 

den Lehrmaterialien oder den Austausch in Webinaren zu aktuellen Entwicklungen in der For-

schung einbinden, wie die Hochschule im Vorfeld der Begutachtung angegeben hat. Davon sind 

ein Großteil Professoren anderer Hochschulen, die die Erfahrungen ihrer jeweiligen Lehrtätig-

keiten in die Lehre einbringen.  

Die Regelungen zur Stellenbesetzung von Professorinnen und Professoren sind in der „Beru-

fungsordnung für die Berufung von Professorinnen und Professoren sowie Juniorprofessorinnen 

und Juniorprofessoren an die Leuphana Universität Lüneburg“ festgelegt, gemäß §25 und §30 

des niedersächsischen Hochschulgesetzes. 
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Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Das Gutachtergremium konnte sich anhand der zur Verfügung gestellten Unterlagen überzeu-

gen, dass die notwendige Lehrkapazität vorhanden ist. Das Curriculum wird durch ausreichend 

methodisch-didaktisch qualifiziertes Lehrpersonal umgesetzt. Das Gutachtergremium begrüßt, 

dass ein Großteil der Lehrenden aktiv in der Forschung tätig und die Ergebnisse in ihre Lehre 

aktiv einbringt. Damit sieht das Gutachtergremium die Verbindung zwischen Forschung und 

Lehre als gewährleistet. Das Gutachtergremium begrüßt die von der Leuphana Universität er-

griffenen Maßnahmen zur Personalauswahl und -qualifizierung und erachtet sie als adäquat 

und zeitgemäß. 

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 

 

Ressourcenausstattung (§ 12 Abs. 3 StudAkkVO) 

Sachstand  

Verantwortlich für das Management des Studiengangs ist die Studiengangsleitung. Für die for-

male und ablauforganisatorische Abwicklung ist die Studiengangskoordination zuständig. Sie 

leitet das Betreuungsteam aus wissenschaftlichen und Verwaltungsmitarbeitenden. Die Erstel-

lung der Studien- und Zeitpläne erfolgt in enger Absprache mit den Lehrenden.  

Die Studiengangsleitung übernimmt die wissenschaftliche Leitung des Studiengangs und stellt 

die Qualitätssicherung auf fachlicher Ebene sicher. Die Studiengangskoordinatorin bzw der 

Studienkoordinator unterstützt die Studiengangsleitung bei der konzeptionellen wissenschaftli-

chen Entwicklung der Studieninhalte und dem Aufbau des Studiengangs sowie bei der Sicher-

stellung eines reibungslosen Ablaufs des Studienbetriebs. Sie/Er ist zudem Teamleitung im 

MBA-Team. Während des Studiums ist die/der Koordinatorin bzw. Koordinator zusammen mit 

dem Studiengangsteam (Sekretariat, zwei E-Tutoring-MitarbeiterInnen, Technikstelle) für die 

Planung des Lehr- und Veranstaltungsangebotes, die Entwicklung und Vereinbarung der Lehr-

veranstaltungskonzepte und der Prüfungsformen verantwortlichen. Ebenso für die wissen-

schaftliche Aufbereitung und Betreuung der (Blended-Learning)-Lehrveranstaltungen. Das ko-

ordinierende und leitende Personal des Studiengangs arbeitet laut Selbstbericht (vgl. S.19) im 

engen Austausch mit den Mitarbeitenden der Professional School zusammen, z. B. durch die 

Teilnahme an Arbeitskreisen (Zulassungsausschuss, Qualitätszirkel, AG Professional School 

etc.). Eingebunden in die Professional School kann der Studiengang auf zusätzliche Personal-

kapazitäten zurückgreifen, z. B. die Rechtsabteilung, die u. a. die Prüfungsordnungen der Wei-

terbildung betreut, das E-Learning-Team und die Einheit des Qualitätsmanagements. Die Auf-

gaben im Bereich von Immatrikulation, Rechner- und Netzwerkpflege sowie Rechtsberatung 

werden von der zentralen Universitätsverwaltung übernommen. 

Die Leuphana Universität verfügt über drei Standorte, den Standort „Campus“, den Standort 

„Rotes Feld“ und den Standort „Volgershall“. An allen Standorten steht eine Vielzahl von Räu-
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men mit moderner Ausstattung zur Verfügung. Auf dem Campus befinden sich fünf Hörsäle, 55 

Seminarräume, 35 Fachräume (EDV Räume, Labore, Werkräume etc.) und ein Audimax im 

neuen Zentralgebäude. Die Lehrveranstaltungen des Studiengangs werden am Standort „Cam-

pus“ durchgeführt. Des Weiteren sind auf dem Campus die Büroräume der Studiengangsleitung 

und der -koordination verortet. Die Räume sind mit Tafeln, Flipchartund Beamer ausgestattet. 

Studierende und Lehrende können sich nach Angaben der Leuphana Universität direkt über 

das Funknetz in das Campus-Netzwerk einwählen und die dort angebotenen Services und 

Ressourcen nutzen. Das Medien- und Informationszentrum (MIZ) ist die zentrale Serviceeinheit 

für alle Medien- und IT-bezogenen Dienste der Universität. 

Im MIZ sind drei der klassischen Dienstleistungseinrichtungen einer Universität – Bibliothek, 

Rechenzentrum und Medienzentrum zu einer serviceorientierten Organisationseinheit fusioniert. 

Innerhalb des MIZ ist der Bibliotheksbereich für die Bereitstellung der Informations- und Litera-

turversorgung auf digitalen und gedruckten Medien zuständig. Die Studierenden werden wäh-

rend der Präsenzphasen vom MBA-Team und studentischen Mitarbeitern betreut. In der On-

linephase werden sie ebenfalls vom MBA-Team unterstützt. Für die Studienbriefe hält das 

„Centre for Sustainability Management“ laut Selbstbericht die exklusiven Nutzungsrechte. Diese 

Materialien werden den Studierenden vor dem Start eines Moduls per Post zugesendet. Weite-

re Pflichtlektüre oder empfohlene Artikel für die verschiedenen Lehrveranstaltungen werden – 

soweit es das Urheberrecht zulässt – den Studierenden in der Regel online über die Lernplatt-

form passwortgeschützt zur Verfügung gestellt. 

Der Bestand der Bibliothek umfasst derzeit 684.000 gedruckte Bücher und ca. 40.000 E-Books, 

über 30.000 elektronische und 900 gedruckte Zeitschriften, 370 Datenbanken und weitere Son-

dermaterialien. Ein dynamisches Entwicklungskonzept für den Literaturbestand soll die ständige 

Entwicklung bzw. Aktualisierung der Bestände gewährleisten. Neben der hochschuleigenen 

Bibliothek gibt es eine studiengangspezifische Literatur- und Materialsammlung auf der elektro-

nischen Lernplattform. Hier werden insbesondere Fallstudien, Unternehmensbeispiele, Vor-

tragsmitschnitte, thematisch einschlägige Videos, Links und Fachartikel gesammelt und inhalt-

lich geordnet zur Verfügung gestellt. Gegenwärtig werden ca. 180 Materialien im Bestand vor-

gehalten. 

Durch das verstärkte Einbinden von E-Books und E-Journal-Artikeln in die Lehre soll das orts-

ungebundene Lernen weiter gestärkt werden: die Studierenden haben über einen VPN-Zugang 

die Möglichkeit, auf das gesamte E-Book- und E-Journal-Artikel-Angebot des Medienzentrums 

der Leuphana Universität zuzugreifen. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Die Unterstützung der Studierenden durch das Verwaltungspersonal der Professional School ist 

gewährleistet. Während der virtuellen Begutachtung erhielt das Gutachtergremium einen Ein-

druck von der sehr professionellen Abwicklung und Organisation des Hochschulbetriebs. Die 

Verwaltungsunterstützung und die Ressourcenausstattung für Studierende und Lehrende be-

wertet das Gutachtergremium durchweg positiv. Für die Präsenzseminare sind ausweislich der 
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eingereichten Unterlagen und der Gespräche ausreichend räumliche Kapazitäten vorhanden. 

Den Studierenden stehen bei Fragen zu Studienverlauf und -organisation Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter zur Verfügung. 

Das Gutachtergremium erachtete das Literaturangebot und die elektronischen Datenbanken als 

gut. Den Studierenden stehen ausreichend lizenzierte Datenbanken und elektronischen Fach-

zeitschriften zur Verfügung, darunter ein Anschluss zur Nationallizenz. Die Ausstattung der 

Lehr- und Lernmittel der Leuphana Universität ist sehr umfangreich.  

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 

 

Prüfungssystem (§ 12 Abs. 4 StudAkkVO) 

Sachstand  

Die einzelnen Studien- und Prüfungsleistungen werden in § 7 der Rahmenprüfungsordnung für 

die fakultätsübergreifenden weiterbildenden Masterstudiengänge aufgeführt und in der Curricu-

lumsübersicht ausgewiesen (siehe § 12 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 und 5 StudAkkVO „Curriculum“): 

 Hausarbeit: Eine Hausarbeit ist eine selbstständige, schriftliche Bearbeitung einer fach-

spezifischen Aufgabenstellung unter Einbeziehung und Auswertung einschlägiger Litera-

tur.  

 Projektarbeit: Durch Projektarbeiten sollen die Fähigkeit zur Teamarbeit und insbeson-

dere die Fähigkeit zur wissenschaftlich fundierten Entwicklung, Durchsetzung und Prä-

sentation von Konzepten nachgewiesen werden.  

 Portfolioprüfung: Die Portfolioprüfung ist eine schriftliche Lernprozessdokumentation, 

Reflexion und metakognitive Auseinandersetzung mit der eigenen Lernleistung. Sie be-

zieht sich auf die Darstellung des erworbenen Wissens und der erworbenen Kompeten-

zen in dem jeweiligen Modul. 

Der Studiengang sieht pro Modul eine Prüfungsleistung vor, welche studienbegleitend zu er-

bringen ist. Eine Ausnahme bildet das Abschlussmodul F4 mit zwei Prüfungsleistungen (siehe 

hierzu § 12 Abs. 5 StudAkkVO Studierbarkeit). Die Abschlussarbeit wird individuell durch einen 

Lehrenden betreut und zusammen mit einem fachlich einschlägigen Zweitprüfer bewertet. 

Voraussetzung für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten ist die Benotung des absolvierten 

Moduls mit mindestens „ausreichend“ (4,0). In § 7 der Rahmenprüfungsordnung für fakultäts-

übergreifende weiterbildende Masterstudiengänge wird die Prüfungsdurchführung beschrieben. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Das Gutachtergremium bewertet die Prüfungsformen der Leuphana Universität für angemes-

sen, um in der Studienform des Blended Learning das Erreichen der angestrebten Lernziele zu 

überprüfen. Die Prüfungen sind modulbezogen und kompetenzorientiert.  
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Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 

 

Studierbarkeit (§ 12 Abs. 5 StudAkkVO) 

Sachstand  

Die Verteilung der Module und Prüfungen im Jahresverlauf stellt die Studierbarkeit sicher. Prü-

fungen können auch auf den Nachprüfungszeitraum, der zehn Wochen nach dem eigentlichen 

Prüfungstermin liegt, verschoben werden. Bei der Gestaltung des Jahreskalenders wird darauf 

geachtet, dass sich Prüfungsphasen nicht überschneiden (vgl. Selbstbericht, S.21). Der Jah-

reskalender wird den Studierenden mindestens ein halbes Jahr vor Start der neuen Module zur 

Verfügung gestellt. Weiterhin haben Studierende die Möglichkeit, sich bis zu drei Wochen vor 

Modulstart zu Modulen und bis zu einer Woche vor Prüfungsstart zu Prüfungen an- und abzu-

melden. Der Arbeitsaufwand pro Modul wird nach jedem Modul evaluiert, um sicherzustellen, 

dass der geplante Workload mit der tatsächlichen Arbeitszeit übereinstimmt. Lediglich das Ab-

schlussmodul F4 schließt mit mehreren Teilprüfungen ab, was dem besonderen Modulformat 

geschuldet ist: Die Studierenden verbringen eine Woche in einem Unternehmen und bearbeiten 

dort Unternehmensfragestellungen. Die Ergebnisse werden dann vor einer Expertenjury aus 

Unternehmens- und externen Fachvertretern präsentiert. Parallel wird an einem Zwischenbe-

richt gearbeitet, der eine erste systematische, wissenschaftliche Herangehensweise des zu be-

arbeitenden Themas umfasst. Der Endbericht wird nach einem ausführlichen schriftlichen 

Feedback weiter ausgearbeitet.  

Alle Module werden mit mindestens fünf ECTS-Leistungspunkten kreditiert und schließen bis 

auf das Modul K3 (siehe Ausführungen § 7 StudakkVO Modularisierung) in einem Studiense-

mester ab. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Das Gutachtergremium erachtet die Studierbarkeit auf Grundlage der eingereichten Work-

loaderhebungen zu großen Teilen als gewährleistet, da der Arbeitsaufwand im angemessenen 

Bereich angesetzt ist. Vereinzelte Module (z.B. Lehrveranstaltung „Betriebliche Wertschöp-

fungsprozesse“ aus dem Modul F1 „Grundlagen des Nachhaltigkeitsmanagements“ (vgl. Modu-

levaluation, S.23 ff.)) weisen einen tatsächlichen höheren Arbeitsaufwand auf, als ursprünglich 

geplant. Das Gutachtergremium regt an, diese Module weiter zu beobachten und den Arbeits-

aufwand ggfs. anzupassen oder anderweitige Maßnahmen durchzuführen, um die Studierbar-

keit zu gewährleisten. Aufgrund der Studiengangstruktur ist die Überschneidungsfreiheit und 

zeitliche Unabhängigkeit von Lehrveranstaltungen und Prüfungen gegeben. Das Gutachtergre-

mium begrüßt die Flexibilität der Anmeldung für die Module oder Prüfungen. Dies erweist sich 

vor allem für privat oder beruflich eingespannte Studierende, die die Hauptzielgruppe des Stu-

diengangs abbilden, als nützlich. 
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Nach Ansicht des Gutachtergremiums ist die Prüfungsdichte und -organisation adäquat und 

belastungsangemessen.  

Den statistischen Angaben (siehe Kapitel 4.1 Daten zum Studiengang) zufolge ist die Anzahl 

der Studierenden, die das Studium nicht in der Regelstudienzeit abschließen oder das Studium 

abbrechen, jedoch hoch. Insgesamt haben bislang bei einer Gesamtzahl von 840 Studienan-

fängerinnen und -anfängern 166 Studierende das Studium abgebrochen. Die Leuphana Univer-

sität begründet die Abbruchquote damit, dass ein beträchtlicher Anteil der Studierenden die 

Abschlussarbeit nicht verfasst, wodurch das Studium nicht abgeschlossen werden kann. Sie 

versucht dem entgegenzuwirken, indem ein gezieltes Online-Coaching zur Erstellung der Ab-

schlussarbeit angeboten wird und die E-Tutoren sich um intensiven Kontakt zu den Studieren-

den bemühen und sie individuell betreuen. Zu weiteren Maßnahmen gehörten Masterarbeitsfo-

ren und Stammtische, die aber wenig genutzt wurden in der Vergangenheit. Das Gutachtergre-

mium regt an, weitere Maßnahmen, wie etwa Präsenzveranstaltungen und -module durchzufüh-

ren, um den Studierenden aktiver in der Abschlussarbeitsphase zur Seite zu stehen. Weiterhin 

schlägt es vor, die Studierenden bereits ab den ersten Semestern im Prozess der Abschlussar-

beit zu begleiten. Zudem empfiehlt es ein Seminar zur Methodenlehre zu etablieren, das mit der 

Erstellung der Abschlussarbeit verknüpft wird. 

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 

Das Gutachtergremium gibt folgende Empfehlung: Die Leuphana Universität sollte Maßnahmen 

zur Förderung und Unterstützung für das Verfassen der Abschlussarbeit ergreifen, um die Stu-

dienabbruchquote zu verringern. 

 

Besonderer Profilanspruch (§ 12 Abs. 6 StudAkkVO) 

Sachstand  

Das Studium ist laut Angaben des Selbstberichts (vgl. S.21) durch die Organisationsform des 

Blended-Learning-Konzept flexibel, und zum größten Teil orts- und zeitunabhängig zu absolvie-

ren (s. § 12 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 und 5 StudAkkVO Curriculum). Ein berufsbegleitendendes 

Studieren ist somit möglich. 

Auch die Prüfungsleistungen werden online eingereicht, sodass keine Anwesenheit vor Ort 

notwendig ist. Die Modullaufzeit erstreckt sich über einen Zeitraum von zwölf Wochen, in denen 

150 Stunden Workload zu erbringen sind. Durch das Angebot von Nachprüfungszeiträumen, die 

analog dem Prüfungszeitraum vier Wochen dauern und alternativ belegt werden können, ist 

eine weitere Verschiebung des Workloads möglich (vgl. Selbstbericht, S.15). 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Das Konzept des Blended Learning ist nach Ansicht der Gutachter durch die elektronische 

Lernplattform „Moodle“ sehr gut umgesetzt. So können die Studierenden zeit- und ortsunab-
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hängig lernen. Zudem öffnet dieser Ansatz das Studium für eine Zielgruppe, die den Präsenz-

hochschulen in der Regel fernbleiben, wie etwa privat oder beruflich eingespannte Studierende.  

Das Gutachtergremium regt an, über die teils hohe Arbeitsbelastung im Vorfeld des Studiums 

noch eingehender zu informieren. Dies könnte z.B. durch die Kommunikationskanäle des Studi-

engangs (z.B. Lernplattform, Internetseite) erfolgen. 

Das Gutachterteam beobachtete, dass in der Zusammensetzung der Teilnehmenden Unter-

schiede hinsichtlich ihres Wissensniveaus und ihrer beruflichen Erfahrung bestehen. So sind 

Studierende mit vergleichsweise geringer Berufserfahrung teils in einer benachteiligten Situati-

on, da sie bei der Erfassung von Studieninhalten auf weniger Erfahrungswerte Bezug nehmen 

können. Die Leuphana Universität versucht diesem Umstand entgegenzuwirken, indem im 

Rahmen von Beratungsgesprächen, diesen Studierenden dazu geraten wird, die Belegung der 

Module über einen längeren Zeitraum zu strecken. Aus Sicht des Gutachtergremiums könnte 

eine verstärkte Einführung von Arbeitsgruppen innerhalb der Studierenden im Rahmen eines 

„Team-Teaching“ den Austausch über die beruflichen jeweiligen beruflichen Erfahrungen der 

Studierenden die Studierbarkeit fördern (siehe § 12 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 und 5 StudAkkVO 

„Curriculum“). 

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 

 

Fachlich-Inhaltliche Gestaltung der Studiengänge (§ 13 StudAkkVO) 

Aktualität der fachlichen und wissenschaftlichen Anforderungen (§ 13 Abs. 1 StudAkk-

VO) 

Sachstand  

Die Dozierenden aktualisieren Lehrinhalte und Lehrveranstaltungsmaterialien fortlaufend unter 

Berücksichtigung der gegenwärtigen Anforderungen und halten diese auf der auf dem aktuellen 

Stand (s. Ausführungen 2.1 Schwerpunkte der Bewertung). Durch regelmäßige Studierenden- 

und Lehrendenbefragungen soll eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Module erfolgen. So 

werden zweimal jährlich in halbtägigen Strategiesitzungen teamintern aktuelle Entwicklungen 

evaluiert und ein Umsetzungsplan für das kommende halbe Jahr entwickelt. Hier fließen neben 

den Evaluationsergebnissen aus den einzelnen Modulen auch die informellen Rückmeldungen 

von Studierenden und Absolventinnen und Absolventen ein (vgl. Selbstbericht S. 22). 

Einem nationalen wie internationalen fachlichen Diskurs soll Rechnung getragen werden, indem 

bereitgestellte Fachliteratur stets den aktuellen internationalen Forschungsstand in den einzel-

nen Themenbereichen abbildet. Insbesondere bei der Bearbeitung von Masterarbeiten wird die 

Aktualität der Abschlussarbeiten hervorgehoben (vgl. Selbstbericht S.12). Weiterhin ist die Stu-
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diengangsleitung in folgenden nationalen und internationalen Forschungsprojekten aktuell in-

volviert1:   

 Produktzirkularität durch modulares Design – Strategien für langlebige Smartphones - 

Teilprojekt 4: Geschäftsmodellentwicklung 

 Ganzheitliches Management von Energie- und Ressourceneffizienz in Unternehmen 

(MERU) - Teilprojekt 1: Konzeptioneller Rahmen 

 TRANSFORM - Beschleunigung von Experimenten für nachhaltiges Unternehmertum in 

lokalen Räumen 

 Processes of Sustainability Transformation (Promotionskolleg) 

Innerhalb der Studierendenschaft wurde der Wunsch geäußert, Studieninhalte stärker zu inter-

nationalisieren. Dazu hat die Hochschule angegeben, dass sie bereits dabei ist, die Studienin-

halte hinsichtlich der Internationalität zu überarbeiten. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Die Leuphana Universität gewährleistet nach Ansicht des Gutachtergremiums die Aktualität der 

fachlichen und wissenschaftlichen Anforderungen. Der Fächerkanon wird hinsichtlich Aktualität 

kontinuierlich ergänzt und verändert, wie etwa im Bereich der Digitalisierung. Ein Beispiel dafür 

ist die Hinzuziehung des Themenspektrums Digital Business im Modul „Nachhaltigkeitsma-

nagement & Digitalisierung“. 

Während der Begutachtung gaben die Studierenden an, dass Studienmaterialien z.T. noch 

nicht auf den neuesten Forschungsstand aktualisiert worden sind. Die Leuphana Universität 

möchte die Versorgung mit aktuellen Studienmaterialien künftig sicherstellen, indem Lerninhalte 

in kompaktere digitale Lerneinheiten gebündelt werden, die sich schneller aktualisieren lassen. 

Hinsichtlich des internationalen Diskurses regt das Gutachtergremium an, dass beispielsweise 

Nachhaltigkeitskonzepte anderer Staaten diskutiert werden, um unterschiedliche Sichten zum 

Thema Nachhaltigkeit zu erhalten. Dies stellt nach Ansicht des Gutachtergremiums insbesonde-

re eine Bereicherung für die Studierenden dar, die in einem internationalen Umfeld des Nach-

haltigkeitsmanagements arbeiten, wie etwa in der Entwicklungshilfe.  

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 

Das Gutachtergremium gibt folgende Empfehlung: Das Thema Nachhaltigkeit aus internationa-

ler Sicht sollte stärker im Studiengang behandelt werden. 

  

                                                
1
 Vgl. http://fox.leuphana.de/portal/de/persons/stefan-schaltegger(10cd942a-be3e-4c46-a332-

77740e56cceb)/projects.html?page=0 (letzter Zugriff: 27.03.2021) 

http://fox.leuphana.de/portal/de/persons/stefan-schaltegger(10cd942a-be3e-4c46-a332-77740e56cceb)/projects.html?page=0
http://fox.leuphana.de/portal/de/persons/stefan-schaltegger(10cd942a-be3e-4c46-a332-77740e56cceb)/projects.html?page=0
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Studienerfolg (§ 14 StudAkkVO)  

Sachstand  

Zu Beginn des Studiums können die Studierenden an der übergeordneten Studieneingangsbe-

fragung der Professional School teilnehmen. Nach jedem Modul und nach jeder Präsenzveran-

staltung findet eine Lehrevaluation inkl. Workload-Erhebung zu dem Modul, über die Moodle-

Lernplattform statt. In Strategiesitzungen und in Qualitätszirkeln werden die informell eingegan-

genen Rückmeldungen ausgewertet und Maßnahmen abgestimmt. Die Ergebnisse der Evalua-

tionen werden den Studierenden zusammen mit einem Fazit des Studiengangs-Teams über die 

Lernplattform zur Verfügung gestellt. Die Lehrevaluation ist im Abgleich mit der didaktischen 

Konzeption des Studiengangs maßgebliches Kriterium für die Weiterbeschäftigung der Lehrbe-

auftragten. Informelles Feedback wird von den Studierenden regelmäßig z.B. am Rande von 

Präsenzveranstaltungen sowie nach Abschluss des Studiums erhoben. Im Jahr 2019 fand eine 

AbsolventInnenbefragung statt, an der sich 78 Absolventinnen und Absolventen beteiligt haben. 

Die Befragung befindet sich noch in der Auswertungsphase; erste sich abzeichnende Ergebnis-

se sind, dass während des Studienverlaufs stärker eine genderspezifische Unterstützung bei 

Gründungsvorhaben implementiert werden könnte. Zudem wurde angeregt, das Curriculum z.B. 

mit einem Vertiefungsmodul Nachhaltigkeitsmanagement und Digitalisierung sowie einem Ver-

tiefungsmodul zu Supply Chain Management zu erweitern. Eine weitere Anregung war eine 

stärkere Internationalisierung von Studieninhalten, die derzeit bereits, in einem Überarbeitungs-

projekt der Studienbriefe der Fachmodule aufgenommen wird. 

Anhand der Studierendenakten soll der Studienverlauf beobachtet und gezielt Beratungsange-

bote bei Verzögerungen im Studienverlauf gemacht werden. Der im Zwei-Jahres-Rhythmus 

stattfindende Qualitätszyklus sieht vor, dass die bis zu einem bestimmten Stichtag vorliegenden 

qualitätsrelevanten Informationen auf Systemebene aufbereitet und im Rahmen eines Quali-

tätszirkels diskutiert werden sollen. An der Sitzung des Qualitätszirkels nehmen die Studien-

gangsleitung und -koordination, das Qualitätsmanagement der Professional School, Lehrende, 

Kooperationspartner und Studierende teil. 

Im Nachgang des Qualitätszirkels ergänzen die Studiengangsprogrammleitungen und die Stu-

diengangskoordinationen, die für die Weiterentwicklung vorrangig zu beachtenden Themen und 

formulieren konkrete Entwicklungsvorhaben aus.  

Weiterhin werden im Studiengang Maßnahmen zur Vernetzung mit den Alumni durchgeführt. 

So gibt es jährlich stattfindende „Homecoming Days“, zu denen Absolventinnen und Absolven-

ten eingeladen werden, um Studierenden und Studieninteressierten von ihrem Werdegang zu 

berichten. Organisiert wird dies von einem Alumniverein, der neben den „Home Coming Days“ 

regionale Stammtische und Studienreisen organisiert. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Das Studienprogramm wird mittels des virtuellen Lernportals und in den Präsenzveranstaltun-

gen durchgängig evaluiert. Das Gutachtergremium begrüßt die umfangreichen Maßnahmen und 

übersichtliche Darstellung der  Evaluationen. Es hebt die detaillierte Dokumentation der Evalua-
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tionsergebnisse und Statistiken positiv hervor, die transparent und nachvollziehbar dargestellt 

sind. Studierende werden zeitnah zu den Ergebnissen der Befragungen informiert und in regel-

mäßigen Abständen zu ihrem Werdegang befragt. Dies bewertet das Gutachterteam als positiv 

und begrüßt die enge Vernetzung zu ihren Absolventinnen und Absolventen. 

Das Gutachtergremium bewertet den Qualitätszirkel, in dem alle Fragen rund um den Studien-

gang, die Betreuung und die Professional School gestellt werden und dessen Ergebnisse in die 

Weiterentwicklung des Studiengangs einfließen, als positiv,  

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 

 

Geschlechtergerechtigkeit und Nachteilsausgleich (§ 15 StudAkkVO) 

Sachstand  

Die strategische Umsetzung der Gleichstellungsarbeit erfolgt nach dem Konzept des Integrati-

ven „Gendering und Diversity“. Weitere Konzepte wie die von Heterogenität, Antidiskriminierung 

und Vereinbarkeit von Familie- und Pflegeaufgaben mit Berufstätigkeit bzw. Studium sind dabei 

handlungsleitend und werden mithilfe des Gleichstellungskonzeptes umgesetzt. Dabei nutzt die 

Leuphana Universität entwickelten Projekte und Impulse des Gleichstellungsbüros. Ergänzend 

werden Initiativen und Forschungsschwerpunkte der Lehrstühle aufgenommen. Die Leuphana 

Universität möchte Studierenden mit Behinderung oder chronischer Krankheit durch flexible 

Einzelfalllösungen ein erfolgreiches Studium ermöglichen. § 7a der Rahmenprüfungsordnung 

für die fakultätsübergreifenden weiterbildenden Masterstudiengänge der Leuphana Universität 

Lüneburg sieht einen Nachteilsausgleich vor, der im jeweiligen Fall zwischen Studierenden und 

Lehrenden abgesprochen wird. Studierende mit fachärztlich attestierter Behinderung oder chro-

nischer Krankheit können beim Immatrikulationsservice und beim Prüfungsservice Unterstüt-

zung für einen ihren Möglichkeiten angemessenen Studienverlauf beantragen.  

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Die Leuphana Universität verfügt über Konzepte zur Geschlechtergerechtigkeit und zur Förde-

rung der Chancengleichheit von Studierenden in besonderen Lebenslagen. Des Weiteren ha-

ben Studierende die Möglichkeit, ein zeitlich und örtlich unabhängiges Studium zu absolvieren. 

Anlässlich der digitalen Begutachtung konnten die Räumlichkeiten der Leuphana Universität 

nicht eingesehen werden. Das Gutachtergremium konnte sich in den Gesprächen jedoch davon 

überzeugen, dass die Räumlichkeiten für körperlich Beeinträchtigte hinreichend ausgestattet 

sind. 

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt.  
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3 Begutachtungsverfahren 

3.1 Allgemeine Hinweise 

Das Akkreditierungsverfahren wurde in digitaler Form auf Grundlage einer „Adobe-Connect“- 

Konferenz durchgeführt. 

Im Zuge der Akkreditierung hat die Universität folgende Unterlagen nachgereicht bzw. aktuali-

siert, wodurch unter anderem formale Auflagenempfehlungen entfallen konnten: 

 Evaluationsbögen 

 Absolventenbefragungen 

 Infomaterial zum Studiengang 

 Jahreskalender 

 Modulhandbuch 

 Selbstbericht 

 Studienverlaufsplan 

 Statistische Daten 

 Rahmenprüfungsordnung 

 Diploma Supplement 

 

3.2 Rechtliche Grundlagen 

Akkreditierungsstaatsvertrag 

Niedersächsische Verordnung zur Regelung des Näheren der Studienakkreditierung (Nieder-

sächsische Studienakkreditierungsverordnung – Nds. StudakkVO vom 30.07.2019) 

 

3.3 Gutachtergremium 

a) Hochschullehrer 

Prof. Dr. Martin Kreeb, Hochschule Fresenius, Studiendekan Sustainable Marketing & 

Leadership 

Prof. Dr. Hans-Dietrich Haasis, Universität Bremen, Professor für Allgemeine Betriebs-

wirtschaftslehre, Maritime Wirtschaft und Logistik 

b) Vertreter der Berufspraxis 

Thomas Wölfel, Belectric GmbH, Leiter der Rechtsabteilung 

c) Studierende  

Maike Dilly, FH Münster, Master of Science: Nachhaltige Dienstleistungs- und Ernäh-

rungswirtschaft  
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4 Datenblatt 

4.1 Daten zum Studiengang 
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4.2 Daten zur Akkreditierung 

Vertragsschluss Hochschule – Agentur: 18.07.2019 

Eingang der Selbstdokumentation: 13.01.2020 

Zeitpunkt der Begehung: 09.07.2020 

Erstakkreditiert am: 

Begutachtung durch Agentur: 

Von 14.10.2003 bis 30.09.2007 

Zentrale Evaluations- und Akkreditierungs-

agentur Hannover (ZEvA) 

Re-akkreditiert (1): 

Begutachtung durch Agentur: 

Von 10.10.2008 bis 31.01.2013 

Foundation for International Business Admi-

nistration Accreditation (FIBAA) 

Re-akkreditiert (2): 

Begutachtung durch Agentur: 

Von 20.02.2013 bis 31.03.2021 

Foundation for International Business Admi-

nistration Accreditation (FIBAA) 

Personengruppen, mit denen Gespräche geführt 

worden sind: 

Hochschulleitung, Studiengangsleitung, Leh-

rende, Studierende, Verwaltungsmitarbeitende 
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5 Glossar 

Akkreditierungsbericht Der Akkreditierungsbericht besteht aus dem von der Agentur 

erstellten Prüfbericht (zur Erfüllung der formalen Kriterien) 

und dem von dem Gutachtergremium erstellten Gutachten 

(zur Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien). 

Akkreditierungsverfahren Das gesamte Verfahren von der Antragstellung der Hoch-

schule bei der Agentur bis zur Entscheidung durch den Ak-

kreditierungsrat (Begutachtungsverfahren + Antragsverfah-

ren) 

Antragsverfahren 

 

Verfahren von der Antragstellung der Hochschule beim Ak-

kreditierungsrat bis zur Beschlussfassung durch den Akkredi-

tierungsrat 

Begutachtungsverfahren Verfahren von der Antragstellung der Hochschule bei einer 

Agentur bis zur Erstellung des fertigen Akkreditierungsbe-

richts 

Gutachten Das Gutachten wird von der Gutachtergruppe erstellt und 

bewertet die Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien 

Internes Akkreditierungsverfahren Hochschulinternes Verfahren, in dem die Erfüllung der forma-

len und fachlich-inhaltlichen Kriterien auf Studiengangsebene 

durch eine systemakkreditierte Hochschule überprüft wird. 

MRVO Musterrechtsverordnung 

Prüfbericht Der Prüfbericht wird von der Agentur erstellt und bewertet die 

Erfüllung der formalen Kriterien 

Reakkreditierung Erneute Akkreditierung, die auf eine vorangegangene Erst- 

oder Reakkreditierung folgt. 

StAkkrStV Studienakkreditierungsstaatsvertrag 
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Anhang 

 

§ 3 Studienstruktur und Studiendauer 

(1) 1Im System gestufter Studiengänge ist der Bachelorabschluss der erste berufsqualifizieren-

de Regelabschluss eines Hochschulstudiums; der Masterabschluss stellt einen weiteren be-

rufsqualifizierenden Hochschulabschluss dar. 2Grundständige Studiengänge, die unmittelbar zu 

einem Masterabschluss führen, sind mit Ausnahme der in Absatz 3 genannten Studiengänge 

ausgeschlossen.  

(2) 1Die Regelstudienzeiten für ein Vollzeitstudium betragen sechs, sieben oder acht Semester 

bei den Bachelorstudiengängen und vier, drei oder zwei Semester bei den Masterstudiengän-

gen. 2Im Bachelorstudium beträgt die Regelstudienzeit im Vollzeitstudium mindestens drei Jah-

re. 3Bei konsekutiven Studiengängen beträgt die Gesamtregelstudienzeit im Vollzeitstudium fünf 

Jahre (zehn Semester). 4Wenn das Landesrecht dies vorsieht, sind kürzere und längere Regel-

studienzeiten bei entsprechender studienorganisatorischer Gestaltung ausnahmsweise möglich, 

um den Studierenden eine individuelle Lernbiografie, insbesondere durch Teilzeit-, Fern-, be-

rufsbegleitendes oder duales Studium sowie berufspraktische Semester, zu ermöglichen. 

5Abweichend von Satz 3 können in den künstlerischen Kernfächern an Kunst- und Musikhoch-

schulen nach näherer Bestimmung des Landesrechts konsekutive Bachelor- und Masterstudi-

engänge auch mit einer Gesamtregelstudienzeit von sechs Jahren eingerichtet werden.  

(3) Theologische Studiengänge, die für das Pfarramt, das Priesteramt und den Beruf der Pasto-

ralreferentin oder des Pastoralreferenten qualifizieren („Theologisches Vollstudium“), müssen 

nicht gestuft sein und können eine Regelstudienzeit von zehn Semestern aufweisen.  

Zurück zum Prüfbericht 

 

§ 4 Studiengangsprofile  

(1) 1Masterstudiengänge können in „anwendungsorientierte“ und „forschungsorientierte“ unter-

schieden werden. 2Masterstudiengänge an Kunst- und Musikhochschulen können ein besonde-

res künstlerisches Profil haben. 3Masterstudiengänge, in denen die Bildungsvoraussetzungen 

für ein Lehramt vermittelt werden, haben ein besonderes lehramtsbezogenes Profil. 4Das jewei-

lige Profil ist in der Akkreditierung festzustellen.  

(2) 1Bei der Einrichtung eines Masterstudiengangs ist festzulegen, ob er konsekutiv oder wei-

terbildend ist. 2Weiterbildende Masterstudiengänge entsprechen in den Vorgaben zur Regelstu-
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dienzeit und zur Abschlussarbeit den konsekutiven Masterstudiengängen und führen zu dem 

gleichen Qualifikationsniveau und zu denselben Berechtigungen.  

(3) Bachelor- und Masterstudiengänge sehen eine Abschlussarbeit vor, mit der die Fähigkeit 

nachgewiesen wird, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem jeweiligen Fach 

selbständig nach wissenschaftlichen bzw. künstlerischen Methoden zu bearbeiten.  

Zurück zum Prüfbericht 

 

§ 5 Zugangsvoraussetzungen und Übergänge zwischen Studienangeboten  

(1) 1Zugangsvoraussetzung für einen Masterstudiengang ist ein erster berufsqualifizierender 

Hochschulabschluss. 2Bei weiterbildenden und künstlerischen Masterstudiengängen kann der 

berufsqualifizierende Hochschulabschluss durch eine Eingangsprüfung ersetzt werden, sofern 

Landesrecht dies vorsieht. 3Weiterbildende Masterstudiengänge setzen qualifizierte berufsprak-

tische Erfahrung von in der Regel nicht unter einem Jahr voraus.  

(2) 1Als Zugangsvoraussetzung für künstlerische Masterstudiengänge ist die hierfür erforderli-

che besondere künstlerische Eignung nachzuweisen. 2Beim Zugang zu weiterbildenden künst-

lerischen Masterstudiengängen können auch berufspraktische Tätigkeiten, die während des 

Studiums abgeleistet werden, berücksichtigt werden, sofern Landesrecht dies ermöglicht. Das 

Erfordernis berufspraktischer Erfahrung gilt nicht an Kunsthochschulen für solche Studien, die 

einer Vertiefung freikünstlerischer Fähigkeiten dienen, sofern landesrechtliche Regelungen dies 

vorsehen.  

(3) Für den Zugang zu Masterstudiengängen können weitere Voraussetzungen entsprechend 

Landesrecht vorgesehen werden.  

Zurück zum Prüfbericht 

 

§ 6 Abschlüsse und Abschlussbezeichnungen  

(1) 1Nach einem erfolgreich abgeschlossenen Bachelor- oder Masterstudiengang wird jeweils 

nur ein Grad, der Bachelor- oder Mastergrad, verliehen, es sei denn, es handelt sich um einen 

Multiple-Degree-Abschluss. 2Dabei findet keine Differenzierung der Abschlussgrade nach der 

Dauer der Regelstudienzeit statt.  

(2) 1Für Bachelor- und konsekutive Mastergrade sind folgende Bezeichnungen zu verwenden:  

1. Bachelor of Arts (B.A.) und Master of Arts (M.A.) in den Fächergruppen Sprach- und Kultur-

wissenschaften, Sport, Sportwissenschaft, Sozialwissenschaften, Kunstwissenschaft, Darstel-
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lende Kunst und bei entsprechender inhaltlicher Ausrichtung in der Fächergruppe Wirtschafts-

wissenschaften sowie in künstlerisch angewandten Studiengängen,  

2. Bachelor of Science (B.Sc.) und Master of Science (M.Sc.) in den Fächergruppen Mathema-

tik, Naturwissenschaften, Medizin, Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, in den Fä-

chergruppen Ingenieurwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften bei entsprechender in-

haltlicher Ausrichtung,  

3. Bachelor of Engineering (B.Eng.) und Master of Engineering (M.Eng.) in der Fächergruppe 

Ingenieurwissenschaften bei entsprechender inhaltlicher Ausrichtung,  

4. Bachelor of Laws (LL.B.) und Master of Laws (LL.M.) in der Fächergruppe Rechtswissen-

schaften,  

5. Bachelor of Fine Arts (B.F.A.) und Master of Fine Arts (M.F.A.) in der Fächergruppe Freie 

Kunst,  

6. Bachelor of Music (B.Mus.) und Master of Music (M.Mus.) in der Fächergruppe Musik,  

7. 1Bachelor of Education (B.Ed.) und Master of Education (M.Ed.) für Studiengänge, in denen 

die Bildungsvoraussetzungen für ein Lehramt vermittelt werden. 2Für einen polyvalenten Studi-

engang kann entsprechend dem inhaltlichen Schwerpunkt des Studiengangs eine Bezeichnung 

nach den Nummern 1 bis 7 vorgesehen werden.  

2Fachliche Zusätze zu den Abschlussbezeichnungen und gemischtsprachige Abschlussbe-

zeichnungen sind ausgeschlossen. 3Bachelorgrade mit dem Zusatz „honours“ („B.A. hon.“) sind 

ausgeschlossen. 4Bei interdisziplinären und Kombinationsstudiengängen richtet sich die Ab-

schlussbezeichnung nach demjenigen Fachgebiet, dessen Bedeutung im Studiengang über-

wiegt. 5Für Weiterbildungsstudiengänge dürfen auch Mastergrade verwendet werden, die von 

den vorgenannten Bezeichnungen abweichen. 6Für theologische Studiengänge, die für das 

Pfarramt, das Priesteramt und den Beruf der Pastoralreferentin oder des Pastoralreferenten 

qualifizieren („Theologisches Vollstudium“), können auch abweichende Bezeichnungen ver-

wendet werden.  

(3) In den Abschlussdokumenten darf an geeigneter Stelle verdeutlicht werden, dass das Quali-

fikationsniveau des Bachelorabschlusses einem Diplomabschluss an Fachhochulen bzw. das 

Qualifikationsniveau eines Masterabschlusses einem Diplomabschluss an Universitäten oder 

gleichgestellten Hochschulen entspricht.  

(4) Auskunft über das dem Abschluss zugrundeliegende Studium im Einzelnen erteilt das Dip-

loma Supplement, das Bestandteil jedes Abschlusszeugnisses ist.  

Zurück zum Prüfbericht 
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§ 7 Modularisierung 

(1) 1Die Studiengänge sind in Studieneinheiten (Module) zu gliedern, die durch die Zusammen-

fassung von Studieninhalten thematisch und zeitlich abgegrenzt sind. 2Die Inhalte eines Moduls 

sind so zu bemessen, dass sie in der Regel innerhalb von maximal zwei aufeinander folgenden 

Semestern vermittelt werden können; in besonders begründeten Ausnahmefällen kann sich ein 

Modul auch über mehr als zwei Semester erstrecken. 3Für das künstlerische Kernfach im Ba-

chelorstudium sind mindestens zwei Module verpflichtend, die etwa zwei Drittel der Arbeitszeit 

in Anspruch nehmen können.  

(2) 1Die Beschreibung eines Moduls soll mindestens enthalten:  

1. Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls,  

2. Lehr- und Lernformen,  

3. Voraussetzungen für die Teilnahme,  

4. Verwendbarkeit des Moduls,  

5. Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten entsprechend dem European 

Credit Transfer System (ECTS-Leistungspunkte),  

6. ECTS-Leistungspunkte und Benotung,  

7. Häufigkeit des Angebots des Moduls,  

8. Arbeitsaufwand und  

9. Dauer des Moduls.  

(3) 1Unter den Voraussetzungen für die Teilnahme sind die Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertig-

keiten für eine erfolgreiche Teilnahme und Hinweise für die geeignete Vorbereitung durch die 

Studierenden zu benennen. 2Im Rahmen der Verwendbarkeit des Moduls ist darzustellen, wel-

cher Zusammenhang mit anderen Modulen desselben Studiengangs besteht und inwieweit es 

zum Einsatz in anderen Studiengängen geeignet ist. 3Bei den Voraussetzungen für die Vergabe 

von ECTS-Leistungspunkten ist anzugeben, wie ein Modul erfolgreich absolviert werden kann 

(Prüfungsart, -umfang, -dauer).  

Zurück zum Prüfbericht 
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§ 8 Leistungspunktesystem 

(1) 1Jedem Modul ist in Abhängigkeit vom Arbeitsaufwand für die Studierenden eine bestimmte 

Anzahl von ECTS-Leistungspunkten zuzuordnen. 2Je Semester sind in der Regel 30 Leistungs-

punkte zu Grunde zu legen. 3Ein Leistungspunkt entspricht einer Gesamtarbeitsleistung der 

Studierenden im Präsenz- und Selbststudium von 25 bis höchstens 30 Zeitstunden. 4Für ein 

Modul werden ECTS-Leistungspunkte gewährt, wenn die in der Prüfungsordnung vorgesehe-

nen Leistungen nachgewiesen werden. 5Die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten setzt nicht 

zwingend eine Prüfung, sondern den erfolgreichen Abschluss des jeweiligen Moduls voraus.  

(2) 1Für den Bachelorabschluss sind nicht weniger als 180 ECTS-Leistungspunkte nachzuwei-

sen. 2Für den Masterabschluss werden unter Einbeziehung des vorangehenden Studiums bis 

zum ersten berufsqualifizierenden Abschluss 300 ECTS-Leistungspunkte benötigt. 3Davon kann 

bei entsprechender Qualifikation der Studierenden im Einzelfall abgewichen werden, auch wenn 

nach Abschluss eines Masterstudiengangs 300 ECTS-Leistungspunkte nicht erreicht werden. 

4Bei konsekutiven Bachelor- und Masterstudiengängen in den künstlerischen Kernfächern an 

Kunst- und Musikhochschulen mit einer Gesamtregelstudienzeit von sechs Jahren wird das 

Masterniveau mit 360 ECTS-Leistungspunkten erreicht.  

(3) 1Der Bearbeitungsumfang beträgt für die Bachelorarbeit 6 bis 12 ECTS-Leistungspunkte und 

für die Masterarbeit 15 bis 30 ECTS-Leistungspunkte. 2In Studiengängen der Freien Kunst kann 

in begründeten Ausnahmefällen der Bearbeitungsumfang für die Bachelorarbeit bis zu 20 

ECTS-Leistungspunkte und für die Masterarbeit bis zu 40 ECTS-Leistungspunkte betragen.  

(4) 1In begründeten Ausnahmefällen können für Studiengänge mit besonderen studienorganisa-

torischen Maßnahmen bis zu 75 ECTS-Leistungspunkte pro Studienjahr zugrunde gelegt wer-

den. 2Dabei ist die Arbeitsbelastung eines ECTS-Leistungspunktes mit 30 Stunden bemessen. 

3Besondere studienorganisatorische Maßnahmen können insbesondere Lernumfeld und Be-

treuung, Studienstruktur, Studienplanung und Maßnahmen zur Sicherung des Lebensunterhalts 

betreffen.  

(5) 1Bei Lehramtsstudiengängen für Lehrämter der Grundschule oder Primarstufe, für übergrei-

fende Lehrämter der Primarstufe und aller oder einzelner Schularten der Sekundarstufe, für 

Lehrämter für alle oder einzelne Schularten der Sekundarstufe I sowie für Sonderpädagogische 

Lehrämter I kann ein Masterabschluss vergeben werden, wenn nach mindestens 240 an der 

Hochschule erworbenen ECTS-Leistungspunkten unter Einbeziehung des Vorbereitungsdiens-

tes insgesamt 300 ECTS-Leistungspunkte erreicht sind. 
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(6) 1An Berufsakademien sind bei einer dreijährigen Ausbildungsdauer für den Bachelorab-

schluss in der Regel 180 ECTS-Leistungspunkte nachzuweisen. 2Der Umfang der theorieba-

sierten Ausbildungsanteile darf 120 ECTS-Leistungspunkte, der Umfang der praxisbasierten 

Ausbildungsanteile 30 ECTS-Leistungspunkte nicht unterschreiten. 

Zurück zum Prüfbericht 

 

Art. 2 Abs. 2 StAkkrStV Anerkennung und Anrechnung* 

Formale Kriterien sind […] Maßnahmen zur Anerkennung von Leistungen bei einem Hochschul- 

oder Studiengangswechsel und von außerhochschulisch erbrachten Leistungen. 

Zurück zum Prüfbericht 

 

§ 9 Besondere Kriterien für Kooperationen mit nichthochschulischen Einrichtungen  

(1) 1Umfang und Art bestehender Kooperationen mit Unternehmen und sonstigen Einrichtungen 

sind unter Einbezug nichthochschulischer Lernorte und Studienanteile sowie der Unterrichts-

sprache(n) vertraglich geregelt und auf der Internetseite der Hochschule beschrieben. 2Bei der 

Anwendung von Anrechnungsmodellen im Rahmen von studiengangsbezogenen Kooperatio-

nen ist die inhaltliche Gleichwertigkeit anzurechnender nichthochschulischer Qualifikationen 

und deren Äquivalenz gemäß dem angestrebten Qualifikationsniveau nachvollziehbar darge-

legt.  

(2) Im Fall von studiengangsbezogenen Kooperationen mit nichthochschulischen Einrichtungen 

ist der Mehrwert für die künftigen Studierenden und die gradverleihende Hochschule nachvoll-

ziehbar dargelegt.  

Zurück zum Prüfbericht 

 

§ 10 Sonderregelungen für Joint-Degree-Programme  

(1) Ein Joint-Degree-Programm ist ein gestufter Studiengang, der von einer inländischen Hoch-

schule gemeinsam mit einer oder mehreren Hochschulen ausländischer Staaten aus dem Eu-

ropäischen Hochschulraum koordiniert und angeboten wird, zu einem gemeinsamen Abschluss 

führt und folgende weitere Merkmale aufweist:  

1. Integriertes Curriculum,  
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2. Studienanteil an einer oder mehreren ausländischen Hochschulen von in der Regel mindes-

tens 25 Prozent,  

3. vertraglich geregelte Zusammenarbeit,  

4. abgestimmtes Zugangs- und Prüfungswesen und  

5. eine gemeinsame Qualitätssicherung.  

(2) 1Qualifikationen und Studienzeiten werden in Übereinstimmung mit dem Gesetz zu dem 

Übereinkommen vom 11. April 1997 über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschul-

bereich in der europäischen Region vom 16. Mai 2007 (BGBl. 2007 II S. 712, 713) (Lissabon-

Konvention) anerkannt. 2Das ECTS wird entsprechend §§ 7 und 8 Absatz 1 angewendet und 

die Verteilung der Leistungspunkte ist geregelt. 3Für den Bachelorabschluss sind 180 bis 240 

Leistungspunkte nachzuweisen und für den Masterabschluss nicht weniger als 60 Leistungs-

punkte. 4Die wesentlichen Studieninformationen sind veröffentlicht und für die Studierenden 

jederzeit zugänglich.  

(3) Wird ein Joint Degree-Programm von einer inländischen Hochschule gemeinsam mit einer 

oder mehreren Hochschulen ausländischer Staaten koordiniert und angeboten, die nicht dem 

Europäischen Hochschulraum angehören (außereuropäische Kooperationspartner), so finden 

auf Antrag der inländischen Hochschule die Absätze 1 und 2 entsprechende Anwendung, wenn 

sich die außereuropäischen Kooperationspartner in der Kooperationsvereinbarung mit der in-

ländischen Hochschule zu einer Akkreditierung unter Anwendung der in den Absätzen 1 und 2 

sowie in den §§ 16 Absatz 1 und 33 Absatz 1 geregelten Kriterien und Verfahrensregeln ver-

pflichtet.  

Zurück zum Prüfbericht 

 

§ 11 Qualifikationsziele und Abschlussniveau  

(1) 1Die Qualifikationsziele und die angestrebten Lernergebnisse sind klar formuliert und tragen 

den in Artikel 2 Absatz 3 Nummer 1 Studienakkreditierungsstaatsvertrag genannten Zielen von 

Hochschulbildung 

 wissenschaftliche oder künstlerische Befähigung sowie 

 Befähigung zu einer qualifizierten Erwerbstätigkeit und 

 Persönlichkeitsentwicklung 

nachvollziehbar Rechnung. 2Die Dimension Persönlichkeitsbildung umfasst auch die künftige 

zivilgesellschaftliche, politische und kulturelle Rolle der Absolventinnen und Absolventen. Die 



Anhang 

Seite 44 | 51 

 

Studierenden sollen nach ihrem Abschluss in der Lage sein, gesellschaftliche Prozesse kritisch, 

reflektiert sowie mit Verantwortungsbewusstsein und in demokratischem Gemeinsinn maßgeb-

lich mitzugestalten.  

(2) Die fachlichen und wissenschaftlichen/künstlerischen Anforderungen umfassen die Aspekte 

Wissen und Verstehen (Wissensverbreiterung, Wissensvertiefung und Wissensverständnis), 

Einsatz, Anwendung und Erzeugung von Wissen/Kunst (Nutzung und Transfer, wissenschaftli-

che Innovation), Kommunikation und Kooperation sowie wissenschaftliches/künstlerisches 

Selbstverständnis / Professionalität und sind stimmig im Hinblick auf das vermittelte Abschluss-

niveau.  

(3) 1Bachelorstudiengänge dienen der Vermittlung wissenschaftlicher Grundlagen, Metho-

denkompetenz und berufsfeldbezogener Qualifikationen und stellen eine breite wissenschaftli-

che Qualifizierung sicher. 2Konsekutive Masterstudiengänge sind als vertiefende, verbreiternde, 

fachübergreifende oder fachlich andere Studiengänge ausgestaltet. 3Weiterbildende Masterstu-

diengänge setzen qualifizierte berufspraktische Erfahrung von in der Regel nicht unter einem 

Jahr voraus. 4Das Studiengangskonzept weiterbildender Masterstudiengänge berücksichtigt die 

beruflichen Erfahrungen und knüpft zur Erreichung der Qualifikationsziele an diese an. 5Bei der 

Konzeption legt die Hochschule den Zusammenhang von beruflicher Qualifikation und Studien-

angebot sowie die Gleichwertigkeit der Anforderungen zu konsekutiven Masterstudiengängen 

dar. 6Künstlerische Studiengänge fördern die Fähigkeit zur künstlerischen Gestaltung und ent-

wickeln diese fort.  

Zurück zum Gutachten 

 

§ 12 Schlüssiges Studiengangskonzept und adäquate Umsetzung 

§ 12 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 und Satz 5 

(1) 1Das Curriculum ist unter Berücksichtigung der festgelegten Eingangsqualifikation und im 

Hinblick auf die Erreichbarkeit der Qualifikationsziele adäquat aufgebaut. 2Die Qualifikationszie-

le, die Studiengangsbezeichnung, Abschlussgrad und -bezeichnung und das Modulkonzept 

sind stimmig aufeinander bezogen. 3Das Studiengangskonzept umfasst vielfältige, an die jewei-

lige Fachkultur und das Studienformat angepasste Lehr- und Lernformen sowie gegebenenfalls 

Praxisanteile. 5Es bezieht die Studierenden aktiv in die Gestaltung von Lehr- und Lernprozes-

sen ein (studierendenzentriertes Lehren und Lernen) und eröffnet Freiräume für ein selbstge-

staltetes Studium.  

Zurück zum Gutachten 
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§ 12 Abs. 1 Satz 4 

4Es [das Studiengangskonzept] schafft geeignete Rahmenbedingungen zur Förderung der stu-

dentischen Mobilität, die den Studierenden einen Aufenthalt an anderen Hochschulen ohne 

Zeitverlust ermöglichen. 

Zurück zum Gutachten 

 

§ 12 Abs. 2 

(2) 1Das Curriculum wird durch ausreichendes fachlich und methodisch-didaktisch qualifiziertes 

Lehrpersonal umgesetzt. 2Die Verbindung von Forschung und Lehre wird entsprechend dem 

Profil der Hochschulart insbesondere durch hauptberuflich tätige Professorinnen und Professo-

ren sowohl in grundständigen als auch weiterführenden Studiengängen gewährleistet. 3Die 

Hochschule ergreift geeignete Maßnahmen der Personalauswahl und -qualifizierung. 

Zurück zum Gutachten 

 

§ 12 Abs. 3 

(3) Der Studiengang verfügt darüber hinaus über eine angemessene Ressourcenausstattung 

(insbesondere nichtwissenschaftliches Personal, Raum- und Sachausstattung, einschließlich 

IT-Infrastruktur, Lehr- und Lernmittel). 

Zurück zum Gutachten 

 

§ 12 Abs. 4 

(4) 1Prüfungen und Prüfungsarten ermöglichen eine aussagekräftige Überprüfung der erreichten 

Lernergebnisse. 2Sie sind modulbezogen und kompetenzorientiert. 

Zurück zum Gutachten 

 

§ 12 Abs. 5 

(5) 1Die Studierbarkeit in der Regelstudienzeit ist gewährleistet. 2Dies umfasst insbesondere  

1. einen planbaren und verlässlichen Studienbetrieb,  
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2. die weitgehende Überschneidungsfreiheit von Lehrveranstaltungen und Prüfungen,  

3. einen plausiblen und der Prüfungsbelastung angemessenen durchschnittlichen Arbeitsauf-

wand, wobei die Lernergebnisse eines Moduls so zu bemessen sind, dass sie in der Regel in-

nerhalb eines Semesters oder eines Jahres erreicht werden können, was in regelmäßigen Er-

hebungen validiert wird, und  

4. eine adäquate und belastungsangemessene Prüfungsdichte und -organisation, wobei in der 

Regel für ein Modul nur eine Prüfung vorgesehen wird und Module mindestens einen Umfang 

von fünf ECTS-Leistungspunkten aufweisen sollen. 

Zurück zum Gutachten 

 

§ 12 Abs. 6 

(6) Studiengänge mit besonderem Profilanspruch weisen ein in sich geschlossenes Studien-

gangskonzept aus, das die besonderen Charakteristika des Profils angemessen darstellt. 

Zurück zum Gutachten 

 
§ 13 Fachlich-Inhaltliche Gestaltung der Studiengänge  

§ 13 Abs. 1 

(1) 1Die Aktualität und Adäquanz der fachlichen und wissenschaftlichen Anforderungen ist ge-

währleistet. 2Die fachlich-inhaltliche Gestaltung und die methodisch-didaktischen Ansätze des 

Curriculums werden kontinuierlich überprüft und an fachliche und didaktische Weiterentwicklun-

gen angepasst. 3Dazu erfolgt eine systematische Berücksichtigung des fachlichen Diskurses 

auf nationaler und gegebenenfalls internationaler Ebene.  

Zurück zum Gutachten 

 

§ 13 Abs. 2 

(2) In Studiengängen, in denen die Bildungsvoraussetzungen für ein Lehramt vermittelt werden, 

sind Grundlage der Akkreditierung sowohl die Bewertung der Bildungswissenschaften und 

Fachwissenschaften sowie deren Didaktik nach ländergemeinsamen und länderspezifischen 

fachlichen Anforderungen als auch die ländergemeinsamen und länderspezifischen strukturel-

len Vorgaben für die Lehrerausbildung.  

§ 13 Abs. 3 
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(3) 1Im Rahmen der Akkreditierung von Lehramtsstudiengängen ist insbesondere zu prüfen, ob  

1. ein integratives Studium an Universitäten oder gleichgestellten Hochschulen von mindestens 

zwei Fachwissenschaften und von Bildungswissenschaften in der Bachelorphase sowie in der 

Masterphase (Ausnahmen sind bei den Fächern Kunst und Musik zulässig),  

2. schulpraktische Studien bereits während des Bachelorstudiums und  

3 eine Differenzierung des Studiums und der Abschlüsse nach Lehrämtern  

erfolgt sind. 2Ausnahmen beim Lehramt für die beruflichen Schulen sind zulässig.  

Zurück zum Gutachten 

 

§ 14 Studienerfolg  

1Der Studiengang unterliegt unter Beteiligung von Studierenden und Absolventinnen und Absol-

venten einem kontinuierlichen Monitoring. 2Auf dieser Grundlage werden Maßnahmen zur Si-

cherung des Studienerfolgs abgeleitet. 3Diese werden fortlaufend überprüft und die Ergebnisse 

für die Weiterentwicklung des Studiengangs genutzt. 4Die Beteiligten werden über die Ergeb-

nisse und die ergriffenen Maßnahmen unter Beachtung datenschutzrechtlicher Belange infor-

miert.  

Zurück zum Gutachten 

 

§ 15 Geschlechtergerechtigkeit und Nachteilsausgleich  

Die Hochschule verfügt über Konzepte zur Geschlechtergerechtigkeit und zur Förderung der 

Chancengleichheit von Studierenden in besonderen Lebenslagen, die auf der Ebene des Studi-

engangs umgesetzt werden.  

Zurück zum Gutachten 

 

§ 16 Sonderregelungen für Joint-Degree-Programme  

(1) 1Für Joint-Degree-Programme finden die Regelungen in § 11 Absätze 1 und 2, sowie § 12 

Absatz 1 Sätze 1 bis 3, Absatz 2 Satz 1, Absätze 3 und 4 sowie § 14 entsprechend Anwen-

dung. 2Daneben gilt:  

1. Die Zugangsanforderungen und Auswahlverfahren sind der Niveaustufe und der Fachdiszip-

lin, in der der Studiengang angesiedelt ist, angemessen.  
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2. Es kann nachgewiesen werden, dass mit dem Studiengang die angestrebten Lernergebnisse 

erreicht werden.  

3. Soweit einschlägig, sind die Vorgaben der Richtlinie 2005/36/EG vom 07.09.2005 (ABl. L 255 

vom 30.9.2005, S. 22-142) über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, zuletzt geändert 

durch die Richtlinie 2013/55/EU vom 17.01.2014 (ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 132-170) be-

rücksichtigt.  

4. Bei der Betreuung, der Gestaltung des Studiengangs und den angewendeten Lehr- und Lern-

formen werden die Vielfalt der Studierenden und ihrer Bedürfnisse respektiert und die spezifi-

schen Anforderungen mobiler Studierender berücksichtigt.  

5. Das Qualitätsmanagementsystem der Hochschule gewährleistet die Umsetzung der vorste-

henden und der in § 17 genannten Maßgaben.  

(2) Wird ein Joint Degree-Programm von einer inländischen Hochschule gemeinsam mit einer 

oder mehreren Hochschulen ausländischer Staaten koordiniert und angeboten, die nicht dem 

Europäischen Hochschulraum angehören (außereuropäische Kooperationspartner), so findet 

auf Antrag der inländischen Hochschule Absatz 1 entsprechende Anwendung, wenn sich die 

außereuropäischen Kooperationspartner in der Kooperationsvereinbarung mit der inländischen 

Hochschule zu einer Akkreditierung unter Anwendung der in Absatz 1, sowie der in den §§ 10 

Absätze 1 und 2 und 33 Absatz 1 geregelten Kriterien und Verfahrensregeln verpflichtet.  

Zurück zum Gutachten 

 

§ 19 Kooperationen mit nichthochschulischen Einrichtungen  

1Führt eine Hochschule einen Studiengang in Kooperation mit einer nichthochschulischen Ein-

richtung durch, ist die Hochschule für die Einhaltung der Maßgaben gemäß der Teile 2 und 3 

verantwortlich. 2Die gradverleihende Hochschule darf Entscheidungen über Inhalt und Organi-

sation des Curriculums, über Zulassung, Anerkennung und Anrechnung, über die Aufgabenstel-

lung und Bewertung von Prüfungsleistungen, über die Verwaltung von Prüfungs- und Studie-

rendendaten, über die Verfahren der Qualitätssicherung sowie über Kriterien und Verfahren der 

Auswahl des Lehrpersonals nicht delegieren.  

Zurück zum Gutachten 

 

§ 20 Hochschulische Kooperationen  
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(1) 1Führt eine Hochschule eine studiengangsbezogene Kooperation mit einer anderen Hoch-

schule durch, gewährleistet die gradverleihende Hochschule bzw. gewährleisten die gradverlei-

henden Hochschulen die Umsetzung und die Qualität des Studiengangskonzeptes. 2Art und 

Umfang der Kooperation sind beschrieben und die der Kooperation zu Grunde liegenden Ver-

einbarungen dokumentiert.  

(2) 1Führt eine systemakkreditierte Hochschule eine studiengangsbezogene Kooperation mit 

einer anderen Hochschule durch, kann die systemakkreditierte Hochschule dem Studiengang 

das Siegel des Akkreditierungsrates gemäß § 22 Absatz 4 Satz 2 verleihen, sofern sie selbst 

gradverleihend ist und die Umsetzung und die Qualität des Studiengangskonzeptes gewährleis-

tet. 2Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.  
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(3) 1Im Fall der Kooperation von Hochschulen auf der Ebene ihrer Qualitätsmanagementsyste-

me ist eine Systemakkreditierung jeder der beteiligten Hochschulen erforderlich. 2Auf Antrag der 

kooperierenden Hochschulen ist ein gemeinsames Verfahren der Systemakkreditierung zuläs-

sig.  

Zurück zum Gutachten 

 

§ 21 Besondere Kriterien für Bachelorausbildungsgänge an Berufsakademien  

(1) 1Die hauptberuflichen Lehrkräfte an Berufsakademien müssen die Einstellungsvorausset-

zungen für Professorinnen und Professoren an Fachhochschulen gemäß § 44 Hochschulrah-

mengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Januar 1999 (BGBl. I S. 18), das zu-

letzt durch Artikel 6 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. Mai 2017 (BGBl. I S. 1228) geändert wor-

den ist, erfüllen. 2Soweit Lehrangebote überwiegend der Vermittlung praktischer Fertigkeiten 

und Kenntnisse dienen, für die nicht die Einstellungsvoraussetzungen für Professorinnen oder 

Professoren an Fachhochschulen erforderlich sind, können diese entsprechend § 56 Hoch-

schulrahmengesetz und einschlägigem Landesrecht hauptberuflich tätigen Lehrkräften für be-

sondere Aufgaben übertragen werden. 3Der Anteil der Lehre, der von hauptberuflichen Lehr-

kräften erbracht wird, soll 40 Prozent nicht unterschreiten. 4Im Ausnahmefall gehören dazu auch 

Professorinnen oder Professoren an Fachhochschulen oder Universitäten, die in Nebentätigkeit 

an einer Berufsakademie lehren, wenn auch durch sie die Kontinuität im Lehrangebot und die 

Konsistenz der Gesamtausbildung sowie verpflichtend die Betreuung und Beratung der Studie-

renden gewährleistet sind; das Vorliegen dieser Voraussetzungen ist im Rahmen der Akkredi-

tierung des einzelnen Studiengangs gesondert festzustellen.  

(2) 1Absatz 1 Satz 1 gilt entsprechend für nebenberufliche Lehrkräfte, die theoriebasierte, zu 

ECTS-Leistungspunkten führende Lehrveranstaltungen anbieten oder die als Prüferinnen oder 

Prüfer an der Ausgabe und Bewertung der Bachelorarbeit mitwirken. 2Lehrveranstaltungen nach 

Satz 1 können ausnahmsweise auch von nebenberuflichen Lehrkräften angeboten werden, die 

über einen fachlich einschlägigen Hochschulabschluss oder einen gleichwertigen Abschluss 

sowie über eine fachwissenschaftliche und didaktische Befähigung und über eine mehrjährige 

fachlich einschlägige Berufserfahrung entsprechend den Anforderungen an die Lehrveranstal-

tung verfügen.  

(3) Im Rahmen der Akkreditierung ist auch zu überprüfen:  

1. das Zusammenwirken der unterschiedlichen Lernorte (Studienakademie und Betrieb),  
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2. die Sicherung von Qualität und Kontinuität im Lehrangebot und in der Betreuung und Bera-

tung der Studierenden vor dem Hintergrund der besonderen Personalstruktur an Berufsakade-

mien und  

3. das Bestehen eines nachhaltigen Qualitätsmanagementsystems, das die unterschiedlichen 

Lernorte umfasst.  

Zurück zum Gutachten 

 

Art. 2 Abs. 3 Nr. 1 Studienakkreditierungsstaatsvertrag 

Zu den fachlich-inhaltlichen Kriterien gehören 

1. dem angestrebten Abschlussniveau entsprechende Qualifikationsziele eines Studiengangs 

unter anderem bezogen auf den Bereich der wissenschaftlichen oder der künstlerischen Befä-

higung sowie die Befähigung zu einer qualifizierten Erwerbstätigkeit und Persönlichkeitsent-

wicklung 

Zurück zu § 11 MRVO 

Zurück zum Gutachten 

 

 

 

 


